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1 Einleitung 

Influencer: Dies ist in der heutigen Zeit die häufigste Antwort auf die Frage 

nach der Vorstellung des beruflichen Lebenswegs. Anfänglich noch belä-

chelt, ist mit der voranschreitenden Digitalisierung und der Suche nach neu-

en Vermarktungswegen von Unternehmen jedoch tatsächlich ein ernstzu-

nehmendes Berufsbild entstanden. Sinnbildlich dafür werden mittlerweile fes-

te Marken, Artikel und Produkte mit Influencer-Werbung verbunden. Die Va-

riationsbreite und Vielfältigkeit der durch von Influencern beworbenen Pro-

dukte wächst stetig weiter. Influencer werden zum Teil wie Stars wahrge-

nommen, sogar eigene Awards werden vergeben. Diese gesellschaftliche 

Manifestation machen sich viele Unternehmen zu Nutze, um ihre Produkte 

bestmöglich zu platzieren und ein breites Publikum zu erreichen. Das Be-

rufskonzept scheint simpel: es werden Konsumprodukte und Dienstleistun-

gen zu Werbezwecken zur Verfügung gestellt. Daraus kann für den Werben-

den Einkommen erzielt werden. Rundum ist dies erstrebenswert für viele 

Menschen aller Altersgruppen, um über diesen Weg eine Karriere als In-

fluencer anzustreben. 

Das hier neu erschaffene Berufsbild bleibt auch den Institutionen der Finanz-

verwaltung nicht verborgen. Aus diesem Grund haben Finanzämter einen 

klaren Fokus auf die Berufsgruppe der Influencer gelegt.  

Welche Einkunfts- und Steuerarten umfasst der Beruf Influencer und wie 

können diese unterschieden und voneinander abgegrenzt werden? 

Die Beantwortung dieser Fragen und die damit verbundene steuerrechtliche 

Betrachtung von Influencern bilden die Forschungsüberlegung und den Fo-

kus in der vorliegenden Arbeit ab. Im ersten Teil dieser Arbeit werden der 

Begriff des Influencers, sowie die Voraussetzungen für diesen Beruf definiert 

und erläutert. Anschließend soll in dieser Arbeit ein Überblick über, die für 

diese Berufsgruppe in Betracht zu ziehenden, Einnahmequellen und Ein-

kunftsarten geschaffen werden. Im weiteren Verlauf werden die relevanten 

Steuerarten betrachtet, welche sich auf diese Einkunftsarten beziehen. Da-

rauf aufbauend ergibt sich die nähere Untersuchung der Einkommenssteuer. 

Die persönliche und sachliche Steuerpflicht, einhergehend mit den Problema-
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tiken bezüglich der  Abgrenzung und Zuordnung der betreffenden Einkunfts-

arten, sowie deren Rechtsfolgen ist Inhalt dieser Untersuchung. Weiterhin 

beinhaltet die vorliegende Arbeit die Betrachtung des Umgangs mit neuen 

Berufsgruppen, wie die des Influencers. Abschließend erfolgt eine Zusam-

menfassung mit einer persönlichen Stellungnahme zur steuerrechtlichen Be-

handlung der Berufsgruppe der Influencer.  

Methodisch werden zum Bearbeiten der Forschungsüberlegung das ein-

schlägige Steuerecht, Fachliteratur, sowie fachspezifische Artikel, Urteile und 

Veröffentlichungen hinzugezogen und ausgewertet. 

2 Influencer 

2.1 Definition Influencer 

Die Bezeichnung Influencer stammt aus der englischen Sprache und leitet 

sich vom Verb to influence ab. Assoziiert wird dieser Begriff mit den Worten 

beeinflussen, prägen oder einwirken. Als Influencer werden Personen be-

zeichnet, welche selbstbestimmt Inhalte in unterschiedlichen Formaten wie 

Texten, Bildern oder Videos auf ihren Social Media Kanälen bereitstellen und 

verbreiten. Das Ziel ist eine größtmögliche Reichweite auf den sozialen Platt-

formen und das Erlangen von Interaktionen von einer Vielzahl von Kontak-

ten. Die klar bevorzugten Kommunikationswege zur Verbreitung dieser Inhal-

te, erfolgen über Plattformen wie Instagram, Youtube, TikTok, Snapchat oder 

Twitch. Diese Vermittlungswege und Plattformen unterliegen einer stetigen 

Weiterentwicklung und Erweiterung. Diese verfolgen genauestens Trendbe-

wegungen, um diese nutzen zu können. Am beliebtesten und stabilsten 

zeichnen sich hier deutlich Instagram, Youtube und TikTok ab. Influencer 

heben sich in der Regel durch eine hohe Anzahl von Followern und einer 

sehr hohen Reichweite ihrer Interaktionen gegenüber den normalen Nutzern 

dieser Plattformen ab. Diese Komponenten werden von Unternehmen ge-
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nutzt, um durch eben diese Influencer eine Vermarktung Ihrer Produkte oder 

Dienstleistung zu platzieren.1 

2.2 Der Beruf Influencer 

Grundsätzlich kann jeder diesem Beruf nachgehen. Der Erfolg hängt jedoch 

von unterschiedlichen Faktoren ab. Große Kooperationspartner sind meist 

auf der Suche nach Personen, welche bereits namenhaft bekannt sind. In 

Betracht kommen bevorzugt Schauspieler, Sportler, Journalisten oder Per-

sonen, welche bereits durch eigene intensive Arbeit an Ihren Profilen eine 

große Anzahl von Followern generieren konnten. Der Grundstein wird mit 

jedem gut platzierten Posting und den dazugehörigen konkret ausgewählten 

Hashtags gelegt, wodurch die Zahl der Follower wächst und die damit ver-

bundene Reichweite vergrößert wird.2 

Es muss jedoch nicht immer ein Bekanntheitsgrad vorhanden sein. In den 

aktuellen Entwicklungen zeichnet sich ab, dass viele Unternehmen auch die 

kleineren Profile im Blick haben, welche jedoch ein hohes Maß an Leiden-

schaft aufzeigen. Für eben jene Profile hat sich der Begriff Micro Influencer 

etabliert.3 

2.3 Ziele und Leitlinien von Unternehmen für die Zusammenarbeit mit 

Influencern 

Werbung zu schalten, um auf die Produkte, Dienstleistungen oder generell 

das jeweilige Unternehmen aufmerksam zu machen, hat oberste Priorität. 

Somit wird der Bekanntheitsgrad immer weiter ausgebaut. Weitere wichtige 

Effekte der Tätigkeit im Social-Media-Bereich sind eigene Seiten und Profile 

für neue Follower zu erstellen, um damit die eigene Reichweite zu steigern. 

                                            
1 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon Definition Influencer: erhältlich im Internet: 
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/influencer-100360 (abgerufen am 
10.September 2021). 
 
2 Vgl. Unternehmer.de Online Marketing Lexikon: erhältlich im Internet: 
https://unternehmer.de/lexikon/online-marketing-lexikon/influencer (abgerufen am 
10.September 2021). 
 

3 Vgl. Unternehmer.de Online Marketing Lexikon: erhältlich im Internet: 
https://unternehmer.de/lexikon/online-marketing-lexikon/micro-influencer (abgerufen am 
10.September 2021). 
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Das Hauptziel, welches aus der Kooperation resultieren soll, ist eine Um-

satzsteigerung für das Unternehmen. Ein möglicher Nebeneffekt ist ein posi-

tiv behaftetes Image, sowohl für das Unternehmen, als auch für den In-

fluencer. Dies kann nur erreicht werden, wenn der Influencer und das Unter-

nehmen zueinander passen und die Vermarktung durch den Influencer au-

thentisch an den Verbrauchern vermittelt wird.  

So sollten die Zielgruppe und auch die persönliche Einstellung des In-

fluencers, welche auf dem jeweiligen Profil gelebt wird, zu dem Unternehmen 

und dessen Produkten passen. Es wäre beispielsweise sehr unglaubwürdig, 

wenn Produkte oder Reisen von Luxusmarken durch einen Influencer bewor-

ben werden, welcher für einen minimalistischen Lebensstil Bekanntheit er-

langt hat. Durch ähnliche ungünstige Kooperationen gab es in der Vergan-

genheit bereits einige negative Schlagzeilen, Kommentare oder Imageschä-

den für beide Parteien.4 

Festzuhalten ist, dass der Beruf Influencer zwar keinen klassischen Ausbil-

dungsberuf abbildet, dennoch durch den Wandel der Zeit und mit erfolgrei-

chen Partnerschaften durchaus lukrative Karriere - und Verdienstmöglichkei-

ten bietet. 

3 Einnahmequellen und Einkunftsarten von Influencern 

In der Betrachtung der wichtigsten Einnahmequellen von Influencern lässt 

sich feststellen, dass diese in ihrer Art der Tätigkeit meist identisch sind, sich 

jedoch in ihrer Darstellungsform unterscheiden. Diese ist abhängig von dem 

jeweilig genutzten Social-Media-Kanal und den vielfältigen Möglichkeiten, die 

zur Ausübung der Influencertätigkeit bereitstehen. Die Bekannteste und 

meist genutzte Verdienstmöglichkeit, ist die Werbung über den eigenen 

Social-Media-Account. Mit Zunahme des Bekanntheitsgrades und der Erfah-

rung bieten sich für die Influencer durch eigene Produktverkäufe, Beratertä-

                                            
4  Vgl. Unternehmer.de Online Marketing Lexikon:  erhältlich im Internet: https 
://unternehmer.de/lexikon/online-marketing-lexikon/influencer (abgerufen am 10.September 
2021). 
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tigkeiten und dem erschaffen eigener Marken oftmals zusätzliche Einnahme-

quellen.5 

In der Welt des Social Media zeichnet sich eine typische Werbeeinnahme 

durch das sogenannte Affiliate Marketing ab. Dahinter verbirgt sich eine Be-

werbung für Produkte, welche entweder direkt über den entsprechenden Ka-

nal des Influencers bezogen werden können oder über eine Verlinkung zu 

der Homepage des betreffenden Unternehmens führen.6 

Die Kooperationspartner lassen den Influencern, hinsichtlich der Präsentation 

und Gestaltung des Beitrages zum betreffenden Sponsoringprodukt, größt-

möglichen Handlungsspielraum. Von Bedeutung ist in jedem Fall eine deut-

lich erkennbare Zielgruppennähe dieser Beiträge. Die Art der Präsentation 

kann sehr vielfältig erfolgen. Dem Influencer steht es frei die Produkte in Vi-

deos, mit Fotos, musikalisch oder in Texten auf dem eigenen Account zu 

präsentieren.7 

Zudem lassen Unternehmen ihren Kooperationspartnern hinsichtlich der 

konzeptionellen Gestaltung zur Produktpräsentation freie Wahlmöglichkeiten. 

Eine beliebte Herangehensweise seitens der Influencer ist, dass zu bewer-

bende Artikel in Form von gezielten Produktplatzierungen oder deren Bewer-

tungen in ihren Social-Media-Alltag integriert werden. Ein häufig angewende-

tes Modell ist das Posten von Tutorials auf dem eigenen Social-Media-

Account, in denen Produkte während der direkten Anwendung vor laufender 

Kamera beworben werden und somit der Nutzen in den Vordergrund gestellt 

wird. Im Anschluss folgt ein umfassendes Fazit des Influencers anhand der 

eigenen Erfahrungen mit diesen Produkten. Ein weiteres häufig genutztes 

Werkzeug ist die Einladung zur Teilnahme an Gewinnspielen. Hier erhalten 

die Follower die Möglichkeit durch Liken, Kommentieren, sowie dem Folgen 

des jeweiligen Accounts der Influencer und Unternehmen, entsprechende 

                                            
5 Vgl. Blesin in Schach/Lommatzsch, Influencer Relations, Das Geschäftsmodell Influencer: 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Bloggern, Instagrammern und Co, 2018, 239 f. 
 
6 Vgl. Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im 
Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (766).   
  
7 Vgl. Homuth NWB 2018, 1892. zitiert bei:  Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der 
Influencer – Neue Berufsgruppe im Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (765). 
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Produkte zu gewinnen. Durch dieses Präsentationskonzept werden die Pro-

dukte beworben und zugleich neue Follower generiert.8 

Aus den wirtschaftlichen Aktivitäten in den sozialen Medien der Influencer 

resultieren Einkünfte. Diese können überwiegend als Einkünfte aus Gewer-

bebetrieb oder aus selbständiger Arbeit eingeordnet werden. Bei bestimmten 

Einzelfallbetrachtungen sind auch Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

oder sonstige Einkünfte vorstellbar.9 

Das Hauptaugenmerk liegt auf den Einkünften aus Gewerbebetrieb gemäß 

§15 EStG, sowie den Einkünften aus selbständiger Arbeit gemäß §18 EStG. 

Diese Einkunftsarten werden hinsichtlich der jeweiligen Influencertätigkeit 

genauer betrachtet. 

3.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

Einkünfte aus Gewerbetrieb werden in §2 Abs. 1 S.1 Nr. 2 EStG dargelegt. 

Für die Differenzierung und Zuordnung hinsichtlich der Influencertätigkeit ist 

der §15 Abs. 2 S.1 EStG ausschlaggebend. Das Vorliegen eines Gewerbe-

betriebes bzw. einer gewerblichen Tätigkeit ist an das Vorhandensein einer 

selbständigen und nachhaltigen Leistung geknüpft. Diese Leistung ist nicht 

einmalig, sondern mit einer gewissen Regelmäßigkeit auszuüben. Dies liegt 

bezogen auf die Leistungen von Influencern dann vor, wenn die entstehen-

den Einnahmen nicht direkt der Tätigkeit des Influencers zuzuordnen sind. 

Konkrete Beispiele für diese Einkunftsart sind Einnahmen, welche aus dem 

Affiliate-Marketing, Werbeverträgen und dem eigenen Produktverkauf gene-

riert werden.10 

                                            
8 Vgl. Blesin in Schach/Lommatzsch, Influencer Relations, Das Geschäftsmodell Influencer: 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Bloggern, Instagrammern und Co, 2018, 242 f. 
 
9 Vgl. Brunckhorst/Sterzinger, Ertragsteuerliche Beurteilung von Bloggern, Podcastern und 
YouTubern, DStR 2018, 1689 (1689). 
 
10 Vgl. Schäfer StB 2019, 209 -217. zitiert bei:  Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der 
Influencer – Neue Berufsgruppe im Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (766). 
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3.2 Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit  

Bedingung für Einkünfte gemäß §18 EStG ist die weitgehende Abhängigkeit 

der erbrachten Leistung des Berufsträgers von dessen persönlicher Arbeits-

kraft.11 Wie auch bei gewerblichen Einkünften sind die Einkünfte aus selb-

ständiger Arbeit an das Vorliegen einer selbständigen und regelmäßigen Tä-

tigkeit, sowie die Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr geknüpft. Wichtig 

hierbei ist ein direkter Zusammenhang der Einkünfte mit der Influencer-

Tätigkeit. Für die für Influencer in Betracht kommenden Einkünfte aus selb-

ständiger Arbeit werden im §18 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 EStG festgehalten. Diese 

als freiberuflich bezeichneten Tätigkeiten beziehen sich auf selbständig aus-

geübte Berufe. Zu diesen zählen wissenschaftliche, künstlerische, unterrich-

tende, schriftstellerisch oder erzieherische Tätigkeiten. Hierbei handelt es 

sich laut dem Gesetzestext um Katalogberufe.12 

Kann keine eindeutige Zuordnung zu den im Katalog genannten Berufen er-

folgen, besteht die Möglichkeit der Kategorisierung in eine katalogberufsähn-

liche Tätigkeit. In besonderen Fällen, wenn eine Zuordnung der Tätigkeit zu 

den freien Berufen nicht genau erkennbar ist, kann dies vom zuständigen 

Finanzamt im Einzelfall überprüft werden.13 

Unter diesen Gegebenheiten können als freiberufliche Tätigkeiten von In-

fluencern gemäß §18 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG die Tätigkeiten eines Künstlers, 

Schriftstellers, Journalisten oder Bildberichterstatters in Frage kommen und 

näher betrachtet werden.14 

Die vorangegangenen Tätigkeitsfelder der Influencer werden im Folgenden 

genauer untersucht und Zusammenhänge mit dem Berufsbild abgebildet. 

Zunächst werden allgemeine Begrifflichkeiten erläutert, um dann detailliert 

auf die zuordenbaren Tätigkeitsfelder eingehen zu können. 

                                            
11Vgl.  RFH v. 8.3.1939 – VI 568/38, RStBl. 1939, 577. 
 
12 Vgl. Wacker in Schmidt (Hrsg.), EStG, 37. Aufl. 2018, § 18 Rn. 5. 
 
13 Vgl. Hutter in Brandis/Heuermann (Hrsg.), 158. EL August 2021, EStG § 18 Rn. 183-195. 
 
14 Vgl. Homuth NWB 2018, 1894. zitiert bei: Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der 
Influencer – Neue Berufsgruppe im Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (766). 
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3.2.1 Künstlerische Tätigkeit  

Das Vorliegen einer künstlerischen Tätigkeit ist an bestimmte Voraussetzun-

gen geknüpft. Diese verlangen, dass die Arbeiten eigenschöpferisch sind, 

sowie eine angemessene Beherrschung der Technik und das Erreichen einer 

gewissen Gestaltungshöhe. Der Steuerpflichtige bringt seine eigene indivi-

duelle Anschauungsweise und Gestaltungskraft zum Ausdruck. Hierbei sind 

nicht die einzelnen Werke des Künstlers zu berücksichtigen, sondern die im 

gesamten Veranlagungszeitraum ausgeübte Tätigkeit.15 

Durch den BFH erfolgt, bezogen auf die künstlerische Tätigkeit, eine Unter-

teilung in zweckgebundene Gebrauchskunst und zweckfreie Kunst. Daraus 

geht hervor, dass auch dann eine künstlerische Tätigkeit vorliegen kann, 

wenn diese einem eindeutigen Gebrauchsgrund unterliegt. Dies betrifft bei-

spielsweise Modedesigner oder Industriedesigner. Die Legitimation einer 

künstlerischen Tätigkeit setzt damit voraus, dass die eigenschöpferische 

Leistung eine individuelle Betrachtungsweise und das Abzeichnen einer ei-

genen Gestaltungskraft beinhaltet. Durch diese Inhalte wird eine künstleri-

sche Schöpfungshöhe der Arbeit erlangt.16 

Für die zweckfreie Kunst gestaltet es sich einfacher. Diese Ausübung ist un-

eingeschränkt der Art der künstlerischen Tätigkeit zugesprochen, wenn die 

Erzeugnisse keinem Gebrauchszweck unterliegen. Die zweckfreie Kunst be-

dient sich eigens der ästhetischen Ergebnisse.17 

Welche Aspekte gelten, um eine künstlerische Tätigkeit dem Influencer zu-

zusprechen und dessen Beiträge auf den Social-Media-Kanälen und Inter-

netplattformen einzuordnen, werden nachstehend detaillierter dargelegt. 

3.2.2 Werbefotografie 

Der Tätigkeitsbereich der Werbefotografie kann als künstlerische Tätigkeit 

bewertet werden. Die Influencer sind hierfür in der Pflicht besonders ihre ei-

genschöpferische Leistung unter Beweis zu stellen. Keine eigenschöpferi-

                                            
15 Vgl. H 15.6 (Künstlerische Tätigkeit) EStH 2017. 
 
16 Vgl. BFH v. 14.8.1980 – IV R 9/77, BStBl. II 1981, 21, BeckRS 1980, 22005445. 
 
17 Vgl. BFH v. 14.8.1980 – IV R 9/77, BeckRS 1980, 22005445. 
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sche Leistung ist vorhanden, wenn dem Influencer für seine fotografische 

Darstellung der zu präsentierenden Inhalte Begrenzungen der in Frage 

kommenden Motive auferlegt werden. Solch ein Fall tritt ein, wenn dem In-

fluencer ein Grundkonzept für Aufnahmen vorgelegt wird.18 

Werden dem Influencer Vorgaben in seiner Tätigkeit auferlegt, geht es dabei 

vordergründig um die technische Umsetzung. Der Rechtsprechung des BFH 

ist hier zu entnehmen, dass mit dem Einsatz technischer Hilfsmittel zwangs-

läufig strengere Anforderungen für die Bewertung des Vorliegens einer ei-

genschöpferischen Leistung einhergehen.19 

Der künstlerische Aspekt in der Werbefotografie verliert demnach seinen 

hauptsächlichen Charakter, sobald fototechnische Arbeiten dominieren.20 

Diese Betrachtungsweise führt dazu, dass für die Werbefotografie in der Re-

gel die Zuordnung zu einer gewerblichen Tätigkeit erfolgen würde.21 

Ist die Tätigkeit allerdings so signifikant oder ausgefallen, dass die damit ver-

bundene fototechnische Arbeit hintergründig wird, legt sich der Fokus wieder 

auf die eigenschöpferische Leistung. In solchen Fällen kann der Influencer 

bzw. der Künstler eine Überprüfung durch die Finanzverwaltung anstoßen 

und sich den Charakter der eigenschöpferischen Leistung bestätigen las-

sen.22 

3.2.3 Schauspielleistungen 

In Verbindung mit Werbezwecken kann auch eine schauspielerische Leis-

tung als künstlerische Tätigkeit gewertet werden. Die Besetzung der jeweili-

                                            
18 Vgl. BFH v. 20.2.1958 – IV 560/56 U, BStBl. III 1958, 182, BeckRS 1958, 21002463. 
 
19 Vgl. BFH v. 10.3.1960 – IV 105/58, DB 1960, 628, BeckRS 1960, 21008876. 
 
20 Vgl. BFH v. 14.12.1976 – VIII R 76/75, BStBl. II 1977, 474, BeckRS 1976, 22003813. 
 
21 Vgl. Brandt inHerrmann/Heuer/Raupach (Hrsg.), EStG/KStG, Stand Feb. 2021, EStG § 18 
Rn. 600. 
 
22 Vgl. Homuth NWB 2018, 1893. zitiert bei: Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der 
Influencer – Neue Berufsgruppe im Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (768). 
 



 
 

10 

 

gen Rollen kann sowohl mit Laien als auch mit Prominenten erfolgen, ein 

Einsatz von Berufsschauspielern wird nicht zwingend vorausgesetzt.23 

Entscheidend für eine künstlerische Tätigkeit ist, dass die vorgesehene Rolle 

genügend Freiraum für die künstlerische Ausgestaltung bietet. Daraus lässt 

sich herleiten, dass die Rolle von Influencern als Produktnutzer und der da-

mit einhergehenden Werbung für diese Produkte, allein durch seinen Be-

kanntheitsgrad nicht ausreichend ist, um dies als künstlerische Tätigkeit zu 

werten.24 

Bedient sich der Influencer jedoch an dem Erschaffen einer Kunstfigur sei-

nerseits und erfolgt die Darbietung oder Ausübung der Tätigkeit durch diese, 

so ist eine Legitimierung einer eigenschöpferischen Leistung möglich. Treten 

Influencer mit einem Künstlernamen oder als Kunstfigur öffentlich in Erschei-

nung und weichen so von ihrer üblichen Verhaltensweise ab, spielen sie eine 

Rolle. Dies führt zu einer schauspielerischen Leistung bei der Gestaltung und 

Produktion von ihren Produktvideos. Eine künstlerische Tätigkeit gemäß §18 

Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG lässt sich somit begründen.25   

3.2.4 Musikalische Darbietung 

Die musikalische Unterstützung und Gestaltung von Beiträgen findet auf den 

Social-Media-Kanälen und Profilen auch immer häufiger Zuspruch. Damit 

dies als künstlerische Tätigkeit deklariert werden kann, darf diese musikali-

sche Darbietung einen erforderlichen Qualitätsstandard jedoch nicht unter-

schreiten. Hauptbestandteil zur Sicherung dieser Qualitätsmerkmale ist die 

Beurteilung der erlernten Fähigkeiten von der einzelnen Person. Eine musi-

kalische Gestaltung anhand eines Instrumentalspiels hat einen besonderen 

positiven Effekt hinsichtlich der Beurteilung von den Fähigkeiten des betref-

fenden Musikers.26 

                                            
23 Vgl. BFH v. 11.7.1991 – IV R 33/90, BStBl. II 1992, 353, NJW 1992, 1343. 
 
24 Vgl. BFH v. 11.7.1991 – IV R 102/90, BStBl. II 1992, 413, DStR 1992, 286. 

 

25  Vgl. Schäfer, Die Besteuerung von Social-Media-Berufen in der Ertragsteuer, StB 2019, 
210. 
 
26 Vgl. BFH v. 19.8.1982 – IV R 64/79, BStBl. II 1983, 7, NJW 1983, 1224. 
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Für die Beurteilung und der damit verbundenen Qualitätssicherung ist es von 

Notwendigkeit, musikalisch erfahrene Personen hinzuziehen. Folglich ergibt 

sich die Maßgabe der Begleitung und Überprüfung durch Sachverständige 

zum Nachweis einer künstlerischen Tätigkeit, wenn ein Influencer in größe-

ren Umfang musikalisch tätig ist.27 

Bezugnehmend auf die künstlerischen Tätigkeiten gemäß §18 Abs. 1 Nr. 1 S. 

2 EStG lässt sich feststellen, dass Influencer als Künstler agieren können. 

Eine klare Positionierung und freie Gestaltung entsprechend der geltenden 

Regeln seitens des Influencers gilt es zu beachten. Diverse Rechtsprechun-

gen machen allerdings deutlich, dass in vielen Fällen eine Begleitung durch 

einen Sachverständigen von Vorteil ist. Durch die Belegung eines Sachkun-

digen kann gegenüber den Finanzverwaltungen die jeweilige Einordnung der 

Einkommensart vertreten werden. 

3.2.5 Schriftstellerische Tätigkeiten 

Es gibt keine gesetzliche konkrete Einordnung für eine schriftstellerische Tä-

tigkeit. Der BFH definiert diese Art der Tätigkeit mit dem schriftlichen Nieder-

legen eigener Gedanken, welche in dieser Form der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden.28 

Im Gegensatz zu den künstlerischen Tätigkeiten werden an die Inhalte von 

schriftstellerischen Werken keinerlei Ansprüche gestellt. Demzufolge ist kein 

zwingender wissenschaftlicher oder künstlerischer Zusammenhang notwen-

dig. Der Schriftsteller muss demnach kein Dichter, Künstler oder Gelehrter 

seien.29 

Inhaltlich müssen die zu Papier gebrachten Worte eine eigenschöpferische 

Leistung erbringen. Daraus entwickelt sich die Grundlage innerhalb eines 

                                            
27 Vgl. BFH v. 14.12.1976 – VIII R 76/75, BStBl. II 1977, 474, BeckRS 1976, 22003813. 
 
28 Vgl. BFH v. 14.5.1958 – IV 278/56 U, BStBl. III 1958, 316, BeckRS 1958, 21002514; v. 

18.1.1962 – IV 270/60 U, BStBl. III 1962, 131, BeckRS 1962, 21002104; v. 30.10.1975 – IV 

R142/72, BStBl. II 1976, 192, BeckRS 1975, 22003407. 
 
29 Vgl. BFH v. 14.5.1958 – IV 278/56 U, BStBl. III 1958, 316, BeckRS 1958, 21002514. 
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bestehenden Gestaltungsspielraums für die Ausgestaltung eigener Gedan-

ken.30 

Schriftstellerische Tätigkeiten können auf unterschiedlichen Wegen vorliegen 

und öffentlich zugänglich gemacht werden. Das Erfordernis, dass diese Ge-

danken in Buch- oder Zeitschriftenform erhältlich sein müssen, ergibt sich 

nicht. Somit liegen schriftstellerische Tätigkeiten auch dann vor, wenn eigene 

Gedanken schriftlich mittels elektronischer Medien durch das Anzeigen auf 

einen Bildschirm oder durch Ausdrucke leserlich zugänglich gemacht wer-

den.31 

In Verbindung mit der Influencertätigkeit und deren Beitragsgestaltung inner-

halb der Social-Media-Kanäle kommen nach §18 EStG hierfür Produktrezen-

sionen und der Verkauf eigener Texte in Frage.32 

3.2.6 Produktrezensionen und Kaufempfehlungen 

Geben Influencer ihre eigenen Gedanken hinsichtlich genutzter Produkte 

schriftlich wieder, ist der schriftstellerische Charakter deutlich erkennbar. 33 

Wie bereits eingangs beschrieben, werden an das Geschriebene keine expli-

ziten Anforderungen gestellt. Demzufolge beinhalten schriftliche Produktre-

zensionen und Produktempfehlungen den schriftstellerischen Charakter ge-

mäß §18 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG. Produktrezensionen oder Kaufempfehlun-

gen können hingegen nur der schriftstellerischen Tätigkeit zugeordnet wer-

den, wenn mit direktem Bezug zu den Rezensionen und Empfehlungen Ein-

nahmen generiert werden. Ein Beispiel ist die Überlassung von Produkten 

mit dem Hintergrund diese zu testen.34 

Weiterhin ist zu beachten, unter welchen Bezug Einnahmen aus Rezensio-

nen und Empfehlungen in Verbindung mit einem Blog oder ähnlichen schrift-
                                            
30 Vgl. BFH v. 26.5.1971 – IV 280/65, BStBl. II 1971, 703, BeckRS 1971, 22001070. 
 
31 Vgl. BFH v. 10.9.1998 – IV R 16/97, BStBl. II 1999, 215, DStR 1999, 106. 
 
32 Vgl. Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im 
Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (769).  
 
33 Vgl. BFH v. 30.10.1975 – IV R 142/72, BStBl. II 1976, 192, BeckRS 1975, 22003407 
 
34 Vgl. Schäfer StB 2019, 211.  zitiert bei: Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der 
Influencer – Neue Berufsgruppe im Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (769). 
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stellerischen Leistungen erzielt werden. Entstehen diese hauptsächlich durch 

Affiliate-Programmen, wird die schriftstellerische Tätigkeit hintergründig, da 

es sich in diesem Fall ausschließlich um Einkünfte gemäß §15 EStG han-

delt.35 

Der Influencer darf durch das betreffende Partnerunternehmen, hinsichtlich 

seiner eigenen Gedanken, in der Beurteilung der Produkte nicht beeinflusst 

werden. Durch die Freiheit seiner eigenen Gedanken wird der Charakter der 

eigenschöpferischen Leistung bewahrt. Das führt zu einer Empfehlung und 

Produktrezension durch den Influencer, welche offen die Eigenschaften der 

Produkte beschreibt. Sowohl die positiven, als auch die negativen Gedanken 

und Erfahrungen werden niedergeschrieben und grenzen sich dadurch ein-

deutig von vorgefertigten Werbetexten ab. Erscheint der Beitrag des In-

fluencers hingegen als Werbetext, schließt dies die schriftstellerische Tätig-

keit nicht sofort aus. In einem solchen Fall wird die Tätigkeit eines Werbe-

schriftstellers auf Grundlage der Herkunft der Quelle und woraus der ur-

sprüngliche Gedanke der betreffenden Werbung bezogen wird, untersucht. 

Bedeutet für diesen Fall stammt die Idee vom Influencer und seiner eigenen 

Gedanken zum Produkt oder vom Partnerunternehmen. Dies führt zu der 

Schlussfolgerung, dass, eine aus einer Kaufempfehlung oder Rezension ent-

stehende Produktwerbung, nicht automatisch die schriftstellerische Leistung 

in Frage stellt.36 

3.2.7 Verkauf eigener Texte 

Besonders erfolgreiche Influencer nutzen ihre Social-Media-Kanäle zum Ver-

kauf eigener Texte. Sie werben hier für den Kauf Ihrer eigenen kostenpflich-

tigen Texte. Laut der Rechtsprechung des FG Schleswig-Holstein kann der 

Selbstvertrieb eigener Texte resultierend aus den Internetauftritten den Ein-

künften gemäß §18 EStG zugeordnet werden.37  

                                            
35 Vgl. Siegel/Siegel, Steuertipps für YouTuber, Blogger und Influencer, 2020, 56. 

 
36 Vgl. BFH v. 14.5.1958 – IV 278/56 U, BStBl. III 1958, 316, BeckRS 1958, 21002514. 
 
37 Vgl. FG Schleswig-Holstein v. 2.11.2006 – 5 K 32/06, EFG 2007, 524, BeckRS 2006, 
26022300. 
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Der BFH vertritt die Ansicht, dass eine Unterscheidung hinsichtlich des 

Selbstverlages eigener Texte erfolgen sollte. Somit würde der Selbstverlag 

prinzipiell zu gewerblichen Einkünften führen, da schriftstellerische und ver-

legerische Tätigkeiten nicht voneinander getrennt werden können.38 

Zu hinterfragen ist an dieser Stelle, wann ein Influencer seine eigenen Texte, 

beispielsweise in Form von E-Books oder Aufsätzen, im Selbstvertrieb oder 

Selbstverlag vertreibt. Im Zuge der Digitalsierung und damit einhergehender 

immer fortschrittlicherer Geschäftsmodelle, exemplarisch das Entstehen von 

Online-Verlagen, ergibt sich kein Unterschied im steuerrechtlichen Sinn zwi-

schen Selbstvertrieb und Selbstverlag. Laut §1 VerlG hat der Verleger die 

Pflichten auf Grundlage des regulären Verlagsvertrages, das Verfasserwerk 

zu vertreten, zu vervielfältigen und zu verbreiten. In den Printmedien kann 

deutlich abgegrenzt werden, wann es sich um Vervielfältigung und wann um 

eine Verbreitung handelt. Demzufolge lässt sich somit auch feststellen, wann 

eine verlegerische Tätigkeit ausgeübt wird. Angesichts des Verwertens von 

Schriftstücken über Internetplattformen wie Instagram, lässt sich eine strikte 

Trennung dieser Tätigkeiten nicht mehr erkennen und ist daher nicht mög-

lich. Erstrebenswert, vor allem in Anbetracht aktueller Entwicklungen sowie 

zunehmender Digitalisierung, sind an dieser Stelle neue Grundsätze und 

Richtlinien, um gewerbliche und freiberufliche Tätigkeiten klar voneinander 

trennen zu können.39 

In diese Richtung geht auch das Urteil des FG Schleswig-Holstein. Dessen 

Urteilsbegründung nimmt Bezug zu der Argumentation der Finanzverwaltung 

hinsichtlich eines überwiegenden gewerblichen Verwertungsbetriebes. So 

geht daraus hervor, dass eine Beurteilung aller Zusammenhänge erfolgen 

sollte. Anhand dieser Beurteilung wird festgestellt, ob die gedankliche Arbeit 

oder der Verwertungsvertrieb des betreffenden Schrifterzeugnisses im Fokus 

steht. Um den gewerblichen Verwertungsbetrieb beurteilen zu können, be-

zieht sich das FG auf die zeitlichen Elemente. Werden die Prioritäten nicht 

für den Internetauftritt wie beispielsweise eigene Webseiten als Vertriebs-

                                            
38 Vgl. BFH v. 30.11.1978 – IV R 15/73, BStBl. II 1979, 236, BeckRS 1978, 22004697. 
 
39 Vgl. Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im 
Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (769). 
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möglichkeiten gelegt, sondern vielmehr auf das regelmäßige Verfassen eige-

ner Gedanken in Schriftstücken, ist nicht die Vertriebstätigkeit das Hauptziel 

und somit auch nicht der gewerbliche Verwertungsvertrieb. Diese Rechtspre-

chung ist ein erster Weg, um eine Trennung der Tätigkeiten besser zu er-

möglichen.40 

3.2.8 Journalisten und Bildberichterstatter 

Die Tätigkeitsfelder von Journalisten und Bildberichterstattern entspricht der 

Zuordnung von Katalogberufen gemäß §18 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG. Zu den 

Leistungsfeldern dieser Berufe zählen die Bereitstellung und Vermittlung von 

geistigen Gütern und Informationen.41  

Für eine schriftliche oder mündliche Übermittlung der Informationen an die 

Öffentlichkeit wird vorausgesetzt, dass der Journalist sich im Zuge seiner 

Tätigkeit differenziert mit den vorliegenden Thematiken auseinandersetzt. 42 

Laut dem BFH ergeben sich Vorgaben an diese Informationen. So müssen 

sich deren Inhalte dem allgemeinen Interesse aktueller Geschehnisse und 

Entwicklungen aus den Gebieten der Politik, Wirtschaft, Gesellschaft oder 

Kultur widmen.43 

Eine Erweiterung der schriftlichen journalistischen Leistung ergibt sich durch 

die oftmals zugehörige Bildberichterstattung. Durch ein Hinzuziehen von 

technischen Hilfsmitteln wie Kameras und Fotoapparaten wird die Leistung 

ergänzt oder teilweise ersetzt.44 

Im Falle der Berufsgruppe der Influencer ist dieser Tätigkeitsbereich dem 

Reisejournalismus zuzuordnen. Viele Influencer lassen Ihre Follower in Soci-

al-Media-Kanälen an ihren Reisen teilnehmen, indem sie ihre Unterkünfte, 

                                            
40 Vgl. FG Schleswig-Holstein v. 2.11.2006 – 5 K 32/06, EFG 2007, 524, BeckRS 2006, 
26022300. 
 
41 Vgl. Hutter in Blümich (Hrsg.), EStG/KStG/GewStG, Stand Nov. 2020, EStG § 18 Rn. 19. 
 
42 Vgl. BFH v. 25.4.1978 – VIII R 149/74, BStBl. II 1978, 565, BeckRS 1978, 22004451; v. 
24.9.1998 – IV R 16/98, BFH/NV 1999, 602, BeckRS 1998, 30024974; v. 16.9.2014 – VIII R 
5/12,BStBl. II 2015, 217, DStRE 2015, 272. 
 
43 Vgl. BFH v. 2.12.1971 – IV R 145/68, BStBl. II 1972, 315, BeckRS 1971, 22001324. 
 
44 Vgl. BFH v. 10.3.1960 – IV 105/58, DB 1960, 628, BeckRS 1960, 21008876. 
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die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten oder Ausflugserlebnisse teilen. 

Währenddessen oder im Anschluss dieser Reisen werden Erfahrungsberich-

te schriftlich und bildlich festgehalten und auf den Social-Media-Kanälen ver-

öffentlicht. Erzielt der Influencer daraus Einnahmen, so kann dies der Tätig-

keit eines Journalisten oder Bildberichterstatters gemäß §18 EStG zugeord-

net werden.45  

Bereits jetzt zeichnet sich die Komplexität und Schwierigkeit dieser einzelnen 

Tätigkeitsfelder bezüglich einer Abgrenzung und Zuordnung zu den Ein-

kunftsarten ab. Die Abgrenzungsproblematik wird im späteren Verlauf noch 

detailliert beschrieben. 

Die nachfolgende Abbildung stellt einen Überblick über die vorangegangene 

Untersuchung der in Frage kommenden Tätigkeiten dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im 
Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (769). 

                                            
45 Vgl. Hutter in Blümich (Hrsg.), EStG/KStG/GewStG, Stand Nov. 2020, EStG § 18 Rn. 19. 

Abbildung 1: Ertragsteuerliche Beurteilung der Tätigkeit von Influencern 



 
 

17 

 

4 Steuerliche Relevanz der Einkünfte von Influencern 

Die in Betracht kommenden Steuerarten für die Berufsgruppe der Influencer 

sind die Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Diese werden 

zunächst im Grundgerüst erläutert und darauf aufbauend der Bezug und die 

einhergehenden Rechtsfolgen für Influencer hergestellt.  

Die einkommensteuerrechtliche Komponente erhält aufgrund der elementa-

ren Bedeutung im weiteren Verlauf eine ausführlichere Untersuchung.  

4.1 Die Einkommensteuer  

Bereits bei der Betrachtung der möglichen Einkunftsarten zeichnet sich der 

hohe Stellenwert des Einkommensteuergesetzes deutlich ab. Die Wichtigkeit 

der Einkommensteuer ist darauf zurückzuführen, dass annähernd alle Haus-

halte und zahlreiche deutsche Unternehmen durch diese Steuerart registriert 

und erfasst werden. 46 

4.1.1 Definition und Grundlage  

Übereinstimmend mit den anderen zu entrichtenden Steuerarten dient auch 

die Einkommensteuer als Einnahmequelle für den Staat. Die aus ihr resultie-

rende Steuerbelastung soll dabei fair und angemessen auf die Bevölkerung 

verteilt werden. Als Wegweiser für die Einkommensteuer gilt das Leistungs-

fähigkeitsprinzip. Dementsprechend wird für den Steuerpflichtigen die Steu-

erlast, gemessen an dessen wirtschaftlicher Fähigkeit, verteilt. 47 

Für sämtliche Einkünfte von natürlichen Personen wird die Einkommensteuer 

erhoben. Betrachtet wird das Jahreseinkommen des Einzelnen und es erfolgt 

die jährliche Erhebung dieser. Influencer gelten grundsätzlich als natürliche 

Person. Nicht als natürliche Person besteuerbar sind Influencer, wenn Ein-

künfte mit den Rechtsformen GmbH oder UG erzielt werden. 48 

                                            
46 Vgl. Wehrheim, Einkommensteuer und Steuerwirkungslehre, 1. 
 
47 Vgl. Kraft/Kraft, Grundlagen der Unternehmensbesteuerung,  21. 
 
48 Vgl. Siegel/Siegel, Steuertipps für YouTuber, Blogger und Influencer,  14 . 
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Erzielen Influencer Einkünfte durch ihre Tätigkeit, so unterliegen auch diese 

allgemein der Einkommensteuer. Die Art der Einkünfte, ob aus gewerblicher 

oder selbstständiger Tätigkeit, ist dabei nicht ausschlaggebend.49 

4.1.2 Die persönliche Steuerpflicht 

Die Zuordnung hinsichtlich des Personenkreises für die Besteuerung durch 

die Einkommensteuer erfolgt anhand der persönlichen Steuerpflicht. Von Be-

deutung ist die steuerliche Ansässigkeit der Personen. Die Beurteilung der 

steuerlichen Ansässigkeit führt zu der Einordnung einer beschränkten oder 

unbeschränkten Steuerpflicht.50 

4.1.3 Unbeschränkte Steuerpflicht 

Als unbeschränkt steuerpflichtig gelten gemäß §1 Abs. 1 EStG natürliche 

Personen mit Wohnsitz im Inland oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland. 

Der Begriff der natürlichen Person umfasst jeden Mensch ab seiner Geburt 

bis hin zum Ableben. Jede natürliche Person wird als Individuum betrachtet 

und ist einzeln steuerpflichtig. Diese Steuerpflicht ist unabhängig von der Be-

trachtung weiterer Persönlichkeitsmerkmale.51 

Die steuerlich relevante Bestimmung für den Wohnsitz definiert sich im §8 

AO. Hieraus leiten sich die Voraussetzungen an einen Wohnsitz ab. Eine 

geeignete Nutzungsmöglichkeit der Räumlichkeiten zum Wohnen, sowie das 

Innehaben und Beibehalten der Wohnung und ein grundsätzliches Nutzen 

dieser, sind die Merkmale dafür.52 

Die Bestimmungen bezüglich der Eignung als Wohnung sind flexibel an die 

persönlichen und wirtschaftlichen Umstände des Nutzers angepasst. Einzig 

konkrete Bedingung ist, dass die als Wohnung genutzte Räumlichkeit zum 

andauernden Wohnen geeignet ist und auch zu Wohnzwecken genutzt wird. 

                                            
49 Vgl. Deutsche Industrie und Handelskammer München, IHK Ratgeber Influencer, Social 

und Steuern: Wer muss was wann zahlen, erhältlich im Internet: https://www.ihk-
muenchen.de/de Media /Service/Recht-und-Steuern/Influencer-und-Steuern/, (besucht am 
12. Oktober 2021). 

 
50 Vgl. Kraft/Kraft, Grundlagen der Unternehmensbesteuerung,  23. 
 
51 Vgl. Ebenda, 23 . 
 
52 Vgl. Gersch in Klein (Hrsg.)15. Aufl. 2020, AO § 8 Rn. 1 
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Demnach sind beispielsweise eine Wohngemeinschaft oder Campingwagen 

mit angemietetem Dauerstellplatz ausreichend.53 

Mit dem Innehaben einer Wohnung geht die eindeutige Verfügungsgewalt 

dieser einher. Diese Verfügungsmacht ergibt sich meist aus Eigentum oder 

einem Mietverhältnis. Die Wohnung muss dem Inhaber sowohl objektiv fort-

während zur Verfügung stehen, als auch subjektiv den Charakter eines 

wohnlichen Umfeldes abbilden. Die augenscheinliche Nutzung ist dabei nicht 

von Bedeutung. Das Augenmerk liegt darin, dass die Wohnung mit deren 

Ausstattungsmerkmalen eine jederzeitige und sofortige Nutzung ermög-

licht.54 

Der zweite eigenständige Ansatz für die Steuerpflicht von natürlichen Perso-

nen ist gemäß §9 AO der gewöhnliche Aufenthalt. Die Konkretisierung von 

Ansprüchen an einen gewöhnlichen Aufenthalt erfolgt gemäß §9 S. 1 AO. 

Die Erkennbarkeit eines nicht nur vorübergehenden Niederlassens an einem 

Ort oder Gebiet muss deutlich sein. Daraus resultiert zunächst das eine kör-

perliche Anwesenheit der natürliche Person vorausgesetzt wird. Um einen 

Aufenthalt als nicht vorübergehend zu bezeichnen, wird eine bestimmte Zeit-

dauer angesetzt. Gemäß §9 S. 2 AO wird ein Zeitraum von sechs Monaten, 

welcher zusammenhängend sein muss, als Anhaltspunkt für einen gewöhnli-

chen Aufenthalt betrachtet. Im Einzelfall ergeben sich Ausnahmen. Für die 

Umsetzung in der täglichen Praxis wird die Zeitgrenze nach §9 S. 2 AO be-

messen. Kurzfristige Unterbrechungen wie Urlaubszeiten führen nicht zu ei-

ner neuen Zeitabrechnung. Auch dann nicht, wenn diese länger als eine Wo-

che andauern.55 

Alle natürlichen Personen mit Wohnsitz und/oder gewöhnlichen Aufenthalt im 

Inland unterliegen der unbeschränkten Steuerpflicht. Diese umfasst alle Ein-

kunftsarten aus §2 Abs. 1 EStG und deren in- und ausländischen Einkünfte 

entsprechend dem Welteinkommensprinzip. Besonderheiten für das Weltein-

kommensprinzip ergeben sich bei ausländischen Einkünften. Für diese Ein-

                                            
53 Vgl. Kraft/Kraft, Grundlagen der Unternehmensbesteuerung,  24. 
 
54 Vgl. Gersch in Klein (Hrsg.) 15. Aufl. 2020, AO § 8 Rn. 3. 

55 Vgl. Kraft/Kraft, Grundlagen der Unternehmensbesteuerung,  25. 
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künfte kann sich bedingt durch das von Deutschland beschlossenen Doppel-

besteuerungsabkommen ein Ausschluss ergeben. Verluste, welche im Aus-

land erzielt werden, müssen ebenfalls mit berücksichtigt werden. Für solche 

Verluste gilt nach §2a Abs. 1 EStG die Vorgabe, dass solche Verluste ledig-

lich mit Einkünften gleicher Einkunftsart und aus dem gleichen Drittstaat ver-

rechnet werden dürfen.56  

4.1.4 Beschränkte Steuerpflicht 

Eine beschränkte Einkommenssteuerpflicht für natürliche Personen ergibt 

sich nach §1 Abs. 4 EStG dann, wenn weder ein inländischer Wohnsitz oder 

gewöhnlicher Aufenthalt vorhanden ist, jedoch laut §49 EStG inländische 

Einkünfte erzielt werden. Für das Begründen der beschränkten Steuerpflicht 

darf die natürliche Person nicht unbeschränkt steuerpflichtig gemäß §1 Abs. 

2 EStG sein oder die Optierung zur unbeschränkten Steuerpflicht anhand §1 

Abs.3 EStG vorgenommen haben. Die Schwelle der beschränkten Steuer-

pflicht gemäß §49 Abs. 1 und Abs. 2 EStG bezieht sich auf die abgeschlos-

senen und aufgezählten inländischen Einkünfte. Die bedeutet, dass für inlän-

dische Einkünfte ein klarer Inlandsbezug nachweisbar sein muss. Für ge-

werbliche Einkünfte wirken die §§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Bst. a bis g; 15-17 EStG. 

Beispiele für den Inlandsbezug sind eine inländische Betriebsstätte oder 

Darbietungen im Inland. 57 

4.1.5 Sachliche Steuerpflicht  

Der Begriff des Einkommens hat im Einkommensteuergesetz keine ange-

passte Definition, wodurch keine klare Auslegung hinsichtlich der Bemes-

sungsgrundlage besteht. Für die Einkommensteuer ist eben dieses Einkom-

men der Besteuerungsgegenstand. Die nicht vorhandene Definition wird 

durch die in §2 Abs. 1 EStG folglich genannten Einkunftsarten ersetzt. 58  

                                            
56 Vgl. Ebenda, 26. 
 
57 Vgl. Ebenda, 27f. 
 
58 Vgl. Dinkelbach, Ertragssteuern, 33. 
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4.1.6 Gewinn und Überschusseinkünfte 

Diese Einkünfte werden nach deutschem Steuerrecht in Gewinn- und Über-

schusseinkünfte unterteilt. Die festgestellten Einkünfte werden demnach laut 

§2 Abs. 2 S.1 Nr.1 EStG entweder als Gewinn oder gemäß §2 Abs. 2 S.1 Nr. 

2 EStG als Überschuss charakterisiert. Einkünfte aus Land- und Forstwirt-

schaft, Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Einkünfte aus selbständiger Tätig-

keit zählen zu den Gewinneinkünften. Zu den Überschusseinkünften werden 

Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen, 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und Sonstige Einkünfte zuge-

ordnet.59 

Die Grundlage für die Gewinnermittlung stellt das Betriebsvermögen dar. Ei-

ne Gewinnermittlung erfolgt anhand des Betriebsvermögensvergleichs ge-

mäß §4 Abs. 1 EStG. Zu den steuerlichen Einkünften zählen alle Wertände-

rungen, sowie alle Einnahmen und Ausgaben resultierend aus dem Vermö-

gen der zugrunde liegenden Tätigkeit. Diese bilden dementsprechend die 

Einkommensbestandteile. 60 

Für die Ermittlung des Überschusses werden nur bestimmte Einnahmen als 

steuerpflichtig angesehen. Die Ermittlung dieser Einnahmen erfolgt über die 

Werbungskosten. Wertänderungen des Vermögens werden hingegen dabei 

nicht berücksichtigt.61 

Das eingesetzte Vermögen mit der Zuordnung zu den Überschusseinkünften 

unterliegt steuerlich dem Privatvermögen. Diese Vermögensdifferenzierung 

führt beispielsweise dazu, dass bei einer Veräußerung von Betriebsvermö-

gen entstehende Gewinne den Einkünften zugesprochen werden. Wird Pri-

vatvermögen veräußert, werden die daraus resultierenden Gewinne nur in 

Ausnahmefällen und, entsprechend der Beachtung bestimmter Regeln, den 

Einkünften zugesprochen. Diese Unterteilung ist insofern als kritisch zu be-

trachten, da für wirtschaftlich vergleichbare Tatbestände, bezogen auf steu-

                                            
59 Vgl. Kraft/Kraft, Grundlagen der Unternehmensbesteuerung,  33. 
 
60 Vgl. Ebenda, 35. 
 
61 Vgl. Ebenda, 35. 
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erliche Belastungen des Einkommens, deutliche Unterschiede entstehen 

können.62 

Aus dieser Einordnung lässt sich für die Berufsgruppe der Influencer ablei-

ten, dass diese in der sachlichen Steuerpflicht den Gewinneinkünften unter-

liegen. Demzufolge muss der steuerpflichtige Gewinn ermittelt werden, wel-

cher dann das Einkommen abbildet. 

4.2 Gewinnermittlungsmethoden 

Gemäß §§ 4-7k werden der Begriff des Gewinns sowie dessen Einordnung 

und die Ermittlung des Gewinns geregelt. In Betracht zu ziehende Ge-

winnermittlungsmethoden sind zum einen der Betriebsvermögensvergleich 

(§§4 Abs. 1, 5 Abs. 1 EStG) und zum anderen die Einnahmen-

Überschussrechnung (§4 Abs. 3 EStG). Diese beiden Methoden zählen zu 

den exakten Gewinnermittlungsmethoden, welche den bedeutendsten Stel-

lenwert einnehmen. In Ausnahmefällen kann die pauschale Gewinnermitt-

lungsmethode der Schätzung gemäß §162 AO angewendet werden. 63 

4.2.1 Betriebsvermögensvergleich 

Bei der Anwendung des Betriebsvermögensvergleiches wird der Gewinn 

durch das gegenüberstellen zweier Perioden ermittelt. Gebildet wird die Dif-

ferenz aus dem Reinvermögen am Ende der Periode und dem Reinvermö-

gen am Anfang der Periode. Das Augenmerk liegt auf dem Eigenkapital und 

dessen Veränderung. Der private und betriebliche Bereich des Steuerpflichti-

gen findet im Resultat der Differenzrechnung Beachtung. Dieses Ergebnis 

muss entsprechend vorgenommener Entnahmen gemäß §4 Abs. 1 S. 2 

EStG und den Einlagen nach §4 Abs. 1 S. 7 EStG berichtigt werden. Die 

Anwendung des Betriebsvermögensvergleiches nach §4 Abs. 1 EStG betrifft 

Selbständige und Freiberufler mit Buchführung. In Einzelfällen kommt auch 

eine Anwendung für Gewerbetreibende und Einzelkaufleute, welche von ih-

rem Wahlrecht gemäß §241a HGB Gebrauch machen und über den Schwel-

                                            
62 Vgl. Schreiber, Besteuerung der Unternehmen, 26f. 
 
63 Vgl. Kraft/Kraft, Grundlagen der Unternehmensbesteuerung,  62, 
. 
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len des §141 AO liegen. Eine Anwendung nach §5 Abs. 1 EStG bezieht sich 

auf Gewerbetreibende mit der Pflicht zu ordnungsgemäßen Buchführung. 64  

4.2.2 Einnahmen-Überschussrechnung 

Grundlegend werden für die Einnahmen-Überschussrechnung die Betriebs-

einnahmen und Betriebsausgaben gegenübergestellt. Anwender dieser Ge-

winnermittlungsmethodik sind Kleingewerbetreibende, welche nicht der 

Buchführungspflicht unterliegen. Für Selbständige dient sie als routinemäßi-

ge Gewinnermittlungsmethode. Der wichtigste Unterschied zum Betriebs-

vermögensvergleich stellt sich im zeitlichen Faktor dar. Die Einnahmen- 

Überschussrechnung ist im kurzfristigen Bereich angesetzt, da die Einnah-

men und Ausgaben zum Zahlungszeitpunkt herangezogen werden.65 

4.3 Abgrenzungsproblematik  

Bezugnehmend auf die in Betracht zu ziehenden Einkunftsarten sowie der 

dazugehörigen Gewinnermittlung ergibt sich die Frage der Abgrenzung die-

ser Tätigkeiten voneinander. Nachfolgend wird auf die Problematik dieser 

Abgrenzung eingegangen.  

 

Bei der Betrachtung des §15 Abs. 2 S. 1 EStG lässt sich ein gegenseitiges 

ausschließen dieser beiden Einkunftsarten, Gewerbebetrieb (§ 2 Abs. 1 S. 1 

Nr. 2 EStG) und selbständige Arbeit (§ 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 EStG), feststellen. 

Daraus lässt sich ableiten, dass eine Tätigkeit, welche in ihrer Zuordnung 

gemäß § 18 EStG zu den freien Berufen und zu sonstigen selbständigen Tä-

tigkeiten unterliegt, den Vorrang gegenüber den gewerblichen Einkünften 

hat.66 

Eine Differenzierung erschwert sich besonders dadurch, dass die wesentli-

chen Merkmale der Einkünfte gemäß §§15, 18 EStG bezogen auf die äußer-

lich erkennbare Tätigkeit zum Großteil identisch sind. So gilt in beiden Fällen, 

                                            
64 Vgl. Dinkelbach, Ertragssteuern, 48f. 
 
65 Vgl. Kraft/Kraft, Grundlagen der Unternehmensbesteuerung,  65f. 
 
66 Vgl. BFH v. 4.3.1970 – I R 140/66, BStBl. II 1970, 428, BeckRS 1970, 22000471. 
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dass die Ausübung der Tätigkeit nachhaltig67, selbständig68 und mit einer 

Gewinnerzielungsabsicht69 einhergehen muss. Eine Abgrenzung anhand der 

genannten Merkmale ist dadurch nicht möglich. 

Eine Unterscheidung dieser beiden Einkunftsarten ist somit lediglich nach der 

Art der Tätigkeit feststellbar.70 

Einkünfte werden als nicht gewerblich eingestuft, sobald eine Tätigkeit unter 

§18 Abs. 1 EStG zusammenzufassen ist und damit gegenüber gewerblichen 

Einkünften negativ abgegrenzt werden kann.71 

Die Tätigkeiten gemäß §18 Abs.1 EStG werden als Katalogberufe bezeich-

net. Dieser Katalog unterliegt hinsichtlich neu entstehender Berufsbilder, wie 

dem des Influencers, keiner stetigen Erneuerung bzw. Betrachtung der Fort-

entwicklung. Die Problematik besteht darin, dass dieser Berufskatalog zu 

statisch und, bezogen auf die ausgewiesenen freiberuflichen und selbständi-

gen Tätigkeiten und Berufe, teilweise auch veraltet ist. 72 

Betrachtet man die Tätigkeitsfelder von Influencern lässt sich erkennen, dass 

eine Vermischung der von freiberuflichen und gewerblichen Tätigkeiten nicht 

auszuschließen ist. Die Rechtsprechung verlangt in diesem Fall, dass nach 

Möglichkeit eine getrennte Behandlung zu erfolgen hat. Ist es nicht möglich, 

eine Trennung der Tätigkeiten vorzunehmen, werden die gesamten erzielten 

Einkünfte als gewerbliche Einkünfte gewertet. Eine getrennte Behandlung ist 

nur dann vollziehbar, wenn die Tätigkeiten tatsächlich von einander trennbar 

                                            
67 Vgl. BFH v. 14.11.1963 – IV 6/60 U, BStBl. III 1964, 139, BeckRS 1963, 21004279; H 15.2 
EStH. 
 
68 Vgl. BFH v. 27.9.1988 – VIII R 193/83, BStBl. II 1989, 414, BeckRS 1988, 22008689; H 
15.1 EStH. 
 
69 Vgl. BFH v. 14.12.2004 – XI R 6/02, BStBl. II 2005, 392, DStR 2005, 685; H 15.3 EStH. 
 
70 Vgl. Hutter in Blümich, EStG/KStG/GewStG, Stand Nov. 2020, EStG § 18 Rn. 10. zitiert 
bei: Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im Fokus 
der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (766). 
 
71 Vgl. Korn, Probleme bei der ertragsteuerrechtlichen Abgrenzung zwischen freier Berufstä-
tigkeit und Gewerbe DStR 1995, 1249 (1249). 
 
72 Vgl. Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im 
Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (766). 
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sind. Dies trifft zu, wenn zwischen den betreffenden Tätigkeiten weder ein 

sachlicher noch ein wirtschaftlicher Zusammenhang besteht.73 

4.4 Rechtsfolgen und Pflichten für Influencer 

4.4.1 Einkommensteuerpflicht 

Die Verpflichtung zur Zahlung der Einkommensteuer ist an den Grundfreibe-

trag gebunden. Im Veranlagungsjahr 2020 liegt dieser Betrag bei 9.408 Euro 

für Einzelveranlagte Steuerpflichtige. Die Höhe des Freibetrages wird jährlich 

neu festgelegt. Übersteigen erzielte Gewinne diesen Betrag, werden diese 

Gegenstand der Ertragsbesteuerung. Diese Regelung betrifft hauptberufliche 

Influencer. Zudem besteht die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung.74  

Die Höhe der Steuersätze misst sich ebenfalls an den Summen der erzielten 

Gewinne. Der Anfangssteuersatz beträgt 14 Prozent, ein Anstieg bis auf 42 

Prozent für Einkommen ab 57.052 Euro ist möglich. Deutlich höhere Ein-

kommen werden ab 270.501 Euro mit 45 Prozent besteuert, umgangssprach-

lich ist hierbei die Rede von einer Reichensteuer. Zusätzlich wird der Solida-

ritätszuschlag mit einen Prozentsatz von 5,5 bezogen auf die zu zahlende 

Einkommensteuer erhoben. Für diese Erhebung gelten ebenfalls Grenzen. 

Bis zum Jahr 2020 belief sich diese Grenze auf einen Betrag ab 973 Euro 

Einkommensteuerzahlung. Im Jahr 2021 wurde diese Grenze deutlich ange-

hoben. Die Erhebung des Solidaritätszuschlages erfolgt dann erst ab einer 

zu zahlenden Einkommensteuer von 16.956 Euro. Für Kirchenmitglieder 

kann zudem eine Kirchensteuer anfallen. Diese Steuersätze betragen für 

Bayern sowie Baden Württemberg 8 Prozent und im restlichen Deutschland 

9 Prozent. Die Berechnung dieser Kirchensteuer erfolgt ebenfalls anhand der 

zu zahlenden Einkommensteuer.75   

Für Influencer welche eine Haupttätigkeit in einem Angestelltenverhältnis 

ausüben und die Social-Media-Tätigkeit nebenberuflich ausüben, gelten an-

dere Freigrenzen. Der Freibetrag beläuft sich in diesem Fall nach Abzug der 

                                            
73.Vgl. H 15.6 EStR. 
 
74 Vgl. Biehl/Kloster, LSW 2021, 373 (374). 
 
75Vgl. Siegel/Siegel, Steuertipps für YouTuber, Blogger und Influencer, 2020, 14.  
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Ausgaben bei 410 Euro. Die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung ent-

fällt.76   

Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick der Rechtsfolgen für Influencer 

bezogen auf die möglichen Einkunftsarten und Tätigkeiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im 
Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (772). 

 

4.4.2 Umgang mit Verlusten 

Influencer welche in einem Jahr überwiegend Ausgaben tätigen, als dass 

Einnahmen erzielt werden, erwirtschaften dementsprechend einen Verlust. 

Im Verlustfall können zwei Arten des steuerlichen Umgangs mit eben diesen 

Verlusten in Betracht gezogen werden. Durch einen Verlustrücktrag kann das 

Vorjahr und das in diesem erzielte Einkommen mit den entsprechenden Ver-

lusten verrechnet werden. Dieser Verlustrücktrag hat eine Steuererstattung 

                                            
76 Vgl. Biehl/Kloster, LSW 2021, 373 (374). 

Abbildung 2: Unterschiedliche Rechtsfolgen bei Vorliegen einer gewerblichen und freiberufli-
chen Tätigkeit 
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zur Folge. Gegenteilig ist auch ein Verlustvortrag möglich. Bei der Wahl des 

Verlustvortrages werden positive Einkommen der folgenden Jahre zur Ver-

rechnung mit dem Verlust genutzt. Durch den Verlustvortrag reduziert sich 

die Steuerzahlung für das folgende Jahr. Wichtig ist, dass das Potenzial der 

Tätigkeit des Influencers auch hinsichtlich der Gewinnerzielung von den Fi-

nanzverwaltungen als solches erkannt wird. Bestehen von Seiten des Fi-

nanzamtes Zweifel, kann die Tätigkeit als Liebhaberei eingestuft werden, 

wodurch die Möglichkeiten für einen Verlustausgleich entfallen.77 

Die Einkommensteuer ist für jeden Influencer, unabhängig von einer freibe-

ruflichen oder gewerblichen Tätigkeit, von hoher Bedeutung. Gerade diese 

Bedeutungsschwere sollte Influencer dazu anhalten, sich im  Bezug auf ihre 

steuerlichen Rechte und Pflichten beraten zu lassen. 

5 Die Gewerbesteuer  

5.1 Hintergrund der Gewerbesteuer   

Die seit 1820 bestehende Gewerbesteuer stellt eine der ältesten Steuerarten 

dar. Ursprünglich beruhte die Gewerbesteuer auf dem Äquivalenzprinzip, 

was bedeutet, dass diese Steuer als Ausgleich für die Leistungen einer 

Kommune wie die Infrastruktur angesehen wird. Weitere Grundlagen bezie-

hen sich darauf, dass die Gewerbesteuer als eine Kompensation für etwaige 

Belastungen, entstehend durch die Gewerbebetriebe für die jeweiligen 

Kommunen und Gemeinden, anzusehen ist. Es gilt die Annahme des Aus-

gleiches von Lärm, Natur- und Umweltbelastungen durch die Betriebe. Ge-

werbebetriebe leisten im Hinblick auf die Gemeindefinanzierung einen be-

deutenden Beitrag, wohingegen kommunale Einrichtungen wie Friedhöfe 

oder Schwimmbäder der Allgemeinheit zugänglich sind. Somit können auch 

Selbständige ohne Pflicht zur Zahlung der Gewerbesteuer Nutznießer dieser 

Einrichtungen sein. Der Theorie des Äquivalenzprinzipes, hinsichtlich einer 

                                            
77 Vgl. Siegel/Siegel, Steuertipps für YouTuber, Blogger und Influencer, 2020, 23f. 
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notwendigen und dem Verursacher zugedachten Steuerpflicht für die einzel-

nen Steuerpflichtigen, ist impraktikabel.78 

5.2 Definition, Grundlagen und Merkmale  

Die Gewerbesteuer widmet sich eigens dem Besteuerungsobjekt. Persönli-

che Zusammenhänge oder Verknüpfungen vom Steuerschuldner werden 

keine Bedeutung zugemessen. Dementsprechend handelt es sich um eine 

Realsteuer.79 

Gemäß §1 GewStG ist jede Gemeinde berechtigt, die Gewerbesteuer als 

sogenannte Gemeindesteuer zu erheben. Der Ermittlung des zugehörigen 

Gewerbesteuerhebesatzes erfolgt jährlich durch die Gemeinden. Diese He-

besätze sind maßgebend für die faktische Gewerbesteuerbelastung des je-

weiligen Steuerschuldners. Entsprechend §2 Absatz 1 Satz 1 GewStG unter-

liegt jeder inländische Betrieb der Gewerbesteuer. Zusätzlich ist jeder Ge-

werbetrieb dazu angewiesen, eine Anmeldung beim zuständigen Gewerbe-

amt vorzunehmen.80 

Aus §12 AO leitet sich der Begriff der Betriebstätte ab welcher im §2 Abs. 1 

S. 2 GewStG mit berücksichtig wird. Eine Betriebstätte ist demnach ein dem 

Unternehmen und dessen Zweck dienliche feste Geschäftsstelle oder Anla-

ge. Eine Vorschrift oder Maßgabe an die zu nutzenden Räumlichkeiten oder 

gewerbliche Vorrichtungen gibt es nicht. Aus der ständigen Rechtsprechung 

des BFH geht zudem hervor, dass die eigene Wohnung eines Unternehmers 

als feste Geschäftsstelle anzusehen ist, insofern dieser dort auch tatsächlich 

seiner Tätigkeit nachgeht.81  

                                            
78 Vgl. Kraft/Kraft, Grundlagen der Unternehmensbesteuerung,  197. 
 
79 Vgl. Deutsche Industrie und Handelskammer Offenbach, Informationen zum Steuerrecht 
erhältlich im Internet: https://www.offenbach.ihk.de/recht-und-
steuern/steuerrecht/steuerrecht-von-a-z/gewerbesteuer/ (besucht am 24. September 2021). 
 
80 Vgl. Deutsche Industrie und Handelskamme Bonn/Rhein-Sieg, Ein Merkblatt Ihrer IHK 
erhältlich im Internet: 
https://www.ihkbonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Recht_und_Steuern/Gewerbesteue
r/Die_Gewerbesteuer.pdf (besucht am 24. September 2021). 
 
81 Vgl. BFH v. 10.5.1961 – IV 155/60 U, BStBl. III 1961, 317, BeckRS 1961, 21003248; v. 
18.10.1962 – IV 319/60 U, BStBl. III 1963, 38, BeckRS 1962, 21002020; v. 14.7.2004 – I R 
106/03, BFH/NV 2005, 154, IStR 2005, 205; v. 20.12.2017 – I R 98/15, DStR 2018, 449. 
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Die Gewerbesteuerpflicht liegt vor bzw. gilt es zu überprüfen, wenn gemäß 

§15 Abs. 2 EStG Einkünfte aus Gewerbebetrieb vorliegen.82 

Die Voraussetzungen hierfür wurden eingangs bezüglich der möglichen Ein-

kunftsarten bereits genauer erläutert. 

Die Pflicht zur Zahlung der Gewerbesteuer misst sich an verschiedenen Kri-

terien. Besonders ausschlaggebend sind dafür die Höhe der Bemessungs-

grundlage und die Rechtsform.83 

Für die Gewerbesteuer bildet der Gewerbeertrag §6 GewStG die Grundlage 

zur Besteuerung. Die Ermittlung des Gewerbeertrages wird in  §7 Abs. 1 

GewStG konkretisiert. Es gilt diesen nach den Vorschriften des Einkommen-

steuergesetzes oder des Körperschafsteuergesetzes zu ermitteln. Im Zuge 

dieser Ermittlung sind die §§8,9 GewStG bezüglich der möglichen Hinzu-

rechnungen und damit einhergehender Erhöhung des Gewerbeertrages zu 

beachten. Ebenso wie mögliche Hinzurechnungen können auch Kürzungen 

in Betracht kommen. Diese werden gemäß §7 GewStG abgezogen und min-

dern somit den Gewerbeertrag.84 

Die Berechnung und Festsetzung des Gewerbeertrages erfolgt durch das 

zuständige Finanzamt. Für diese Berechnung wird der Gewinn aus dem Ge-

werbebetrieb sowie die möglichen Hinzurechnungen oder Kürzungen auf-

summiert und auf volle Hundert Euro abgerundet. Im §11 Abs. 1 GewStG 

werden die Höhen der Freibeträge geregelt. Bezieht sich der Gewerbeertrag 

und die Steuerpflicht auf natürliche Personen oder Personengesellschaften 

beträgt der Freibetrag 24.500 Euro. Für Unternehmen, juristische Personen 

des öffentlichen Rechts sowie einige Vereine beträgt der Freibetrag 5.000 

Euro. Kapitalgesellschaften haben keinen Anspruch auf einen Freibetrag. 

Das bedeutet, die Bemessung der Gewerbesteuer bezieht sich auf die Sum-

me, welche über diesen Freibetrag hinaus erzielt wird, im Höchstfall jedoch 

                                                                                                                            
 
82 Vgl. Drüen in Blümich (Hrsg.), EStG/KStG/GewStG, Stand November  2020, GewStG § 2 
Rn. 34 f. 
83 Vgl. Deutsche Industrie und Handelskammer Offenbach, Informationen zum Steuerrecht 
erhältlich im Internet: https://www.offenbach.ihk.de/recht-und-
steuern/steuerrecht/steuerrecht-von-a-z/gewerbesteuer/ (besucht am 24. September 2021). 
 
84 Vgl. Kraft/Kraft, Grundlagen der Unternehmensbesteuerung,  201. 
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den abgerundeten Gewerbeertrag beträgt. Der verbliebene Gewerbeertrag 

dient nun als Bemessungsgrundlage und es erfolgt eine Multiplikation mit der 

Steuermesszahl. Diese Steuermesszahl beträgt gemäß §11 Absatz 2 Ge-

wStG einheitlich 3,5 Prozent. Das Ergebnis ist der Steuermessbetrag, wel-

cher entsprechend §14 GewStG am Ende des Erhebungszeitraumes durch 

das zuständige Finanzamt festgesetzt wird. In Verbindung mit dem zugehöri-

gen Festsetzungsbescheid wird die notwendige Grundlage für die Gemein-

den zur Erhebung der Gewerbesteuer geschaffen. Für die Ermittlung der fäl-

ligen Steuer ist gemäß § 16 GewStG ein Hebesatz notwendig. Die Höhe die-

ses Hebesatzes legen die Gemeinden für ein oder mehrere Kalenderjahre 

fest. Als Mindestsatz gelten 200 Prozent, insofern kein Hebesatz durch die 

betreffende Gemeinde festgelegt ist. Innerhalb einer Gemeinde ist die Höhe 

des Hebesatzes gleichbleibend. Dieser Hebesatz wird mit dem steuerpflichti-

gen Gewerbeertrag multipliziert und daraus resultiert das Ergebnis der fest-

zusetzenden Gewerbesteuer.85 

5.3 Rechtsfolgen und Pflichten für Influencer  

5.3.1 Gewerbesteuerpflicht 

Zählt die Tätigkeit von Influencern gemäß §15 EStG zu den gewerblichen 

Einkünften, so ist diese gewerbesteuerpflichtig. Eine unmittelbare Rechtsfol-

ge daraus ist die Verpflichtung zur Zahlung der bereits beschriebenen Ge-

werbesteuer. Damit einhergehend kommen weitere Auflagen, welche zu be-

folgen sind. Gewerbetätige unterliegen gemäß §140 AO oder §141 AO einer 

Buchführungspflicht.86 

Die Abgabe einer Gewerbesteuererklärung stellt eine weitere mögliche 

Rechtsfolge dar. Übersteigt der Gewerbeertrag des Influencers als natürliche 

                                            
85 Vgl. Deutsche Industrie und Handelskammer Offenbach, Informationen zum Steuerrecht 
erhältlich im Internet: https://www.offenbach.ihk.de/recht-und-
steuern/steuerrecht/steuerrecht-von-a-z/gewerbesteuer/ (besucht am 24. September 2021). 
 
86 Vgl. BFH v. 10.4.1987 – V B 67/86, BFH/NV 1987, 674, BeckRS 1987, 5713. 
 



 
 

31 

 

Person den Freibetrag von 24.500 Euro nicht, besteht keine Pflicht zur Ab-

gabe einer Gewerbesteuererklärung.87  

Der Freibetrag ist darüber hinaus betriebsbezogen zu gewähren. Für diese 

Betriebsbezogenheit gibt es seitens des BFH eine Rechtsprechung.88 

Somit besteht für natürliche Personen die Möglichkeit mehrere Gewerbetrie-

be mit gewerbesteuerlichen Hintergrund zu betreiben.89 

Bezieht man dies auf die Tätigkeiten von Influencern, stellt sich die Frage, ob 

und wie sich deren Tätigkeitsfelder voneinander trennen und ob sie in ver-

schiedene Gewerbebetriebe unterteilt werden können. Richtungsgebend für 

unterschiedliche Gewerbebetriebe, hinsichtlich der betreffenden Einzelunter-

nehmer und deren Tätigkeiten in den Gewerben, ist, die sachliche Selbstän-

digkeit der Betriebe.90  

Hinsichtlich der Bestimmbarkeit für die sachliche Selbständigkeit liegen 

Rechtsprechungen vor. Aus diesen Rechtsprechungen lassen sich Kriterien 

für die Beurteilung zum Vorliegen der sachlichen Selbständigkeit von Betrie-

ben entnehmen.91 

Unter Beachtung dieser Kriterien und der daraus resultierenden Sachlage 

lässt sich ableiten, wann genau es sich um einen ausschließlich einheitlichen 

Gewerbebetrieb handelt. Demzufolge ist der wirtschaftliche, organisatorische 

und finanzielle Zusammenhang ausschlaggebend.92 

                                            
87 Vgl. Schulze in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann (Hrsg.), GewStG, 2019, § 11 Rn. 
22. 
 
88 Vgl. BFH v. 12.1.1983 – IV R 177/80, BStBl. II 1983, 425, BeckRS 1983, 22006392. 
89 Vgl. BFH v. 9.8.1989 – X R 130/87, BStBl. II 1989, 901, BeckRS 1989, 22009124. 
 
90 Vgl. BFH v. 19.11.1985 – VIII R 310/83, BStBl. II 1986, 719. 
 
91Vgl. BFH v. 12.1.1978 – IV R 26/73, BStBl. II 1978, 348, BeckRSn1978, 22004329. 
 
92 Vgl. BFH v. 25.4.1989 – VIII R 294/84, BFH/NV 1990, 261; v. 9.8.1989 – X R 130/87, 
BStBl. II 1989, 901, BeckRS 1989, 22009124; v. 21.1.2005 – XI B 23/04, BFH/NV 2005, 
1134, BeckRS 2005, 25007741; v. 20.3.2013 – X R 38/11, BFH/NV 2013, 1125, BeckRS 
2013, 95064; v.17.6.2020 – X R 15/18, DStR 2020, 2591. 
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Von besonderer Bedeutung ist der wirtschaftliche Zusammenhang der aus-

geführten Tätigkeiten. Dieser bildet sich durch das Wesen der Tätigkeit ab, 

wobei gleiche oder ungleiche Leistungen sich wechselseitig modifizieren.93 

Demzufolge wird gewährleistet, dass unter der Beachtung der Kriterien fest-

gestellt werden kann, ob ein selbständiger Gewerbebetrieb vorliegt, welcher 

tatsächlich eigenständig ist. Einzig bezogen auf die Person des Gewerbetrei-

benden dürfen zwischen den unterschiedlichen Betrieben Verbindungen zu-

rückzuführen sein.94 

Hinsichtlich organisatorischer und finanzieller Aspekte kann ein Influencer 

auf das Bestehen eines Zusammenhanges gewerblicher Tätigkeiten selber 

einwirken. Mithilfe gesonderter Abrechnungen, Konten und Aufzeichnungen 

ist bezüglich der zwei genannten Kriterien eine getrennte Betrachtungsweise 

möglich.95  

Dennoch muss bezüglich des wirtschaftlichen Zusammenhanges der Leis-

tungen in Ausnahmefällen eine gesonderte Prüfung erfolgen. Ein Beispiel für 

die Berufsgruppe der Influencer ist in diesem Fall die Verbindung von Affilia-

te-Marketing Beiträgen und Beiträgen mit gesponserten Artikeln. Beide Leis-

tungen sind den gewerblichen Einkünften zuzuordnen und haben zudem un-

terschiedliche Bezugsquellen. Dennoch zeigt sich anhand der beschriebenen 

Kriterien die Existenz eines einheitlichen Gewerbebetriebes. Die Tätigkeits-

felder erscheinen auf der Ebene der sachlichen Selbständigkeit verschieden, 

im wirtschaftlichen Zusammenhang betrachtet, liegt eine Ergänzung unterei-

nander vor. Auch der Verkauf eigener Artikel kann als ein weiteres Leistungs-

feld hinzukommen. Die sachliche Selbständigkeit der betreffenden Tätigkei-

ten liegt ebenfalls vor. Eine gemeinsame Veranlagung erscheint zunächst 

unwahrscheinlich. Im Zuge einer erfolgreichen Social-Media-Wirkung des 

Influencers kann auch hier eine steuerfähige Einnahmequelle generiert wer-

den, wodurch ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den typischen 

                                            
93 Vgl. BFH v. 20.3.2013 – X R 38/11, BFH/NV 2013, 1125, BeckRS 2013, 95064. 
 
94 Vgl. BFH v. 9.8.1989 – X R 130/87, BStBl. II 1989, 901, BeckRS 1989, 22009124. 
 
95 Vgl. BFH v. 25.4.1989 – VIII R 294/84, BFH/NV 1990, 261. 
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Social-Media-Einkünften und dem Verkauf eigener Artikel ausgegangen wer-

den kann und sich ein einheitlicher Gewerbebetrieb ergibt.96 

5.3.2 Steuerermäßigungen 

Eine Entlastungsmöglichkeit bezüglich der Gewerbesteuer ergibt sich aus 

der Ermäßigungsregelung des §35 EStG. Diese Regelung wurde eingeführt, 

um Einzelunternehmer und Personengesellschaften zu entlasten und gewis-

sermaßen den Freiberuflern steuerlich anzugleichen.97 

Aus dieser Vorschrift resultiert für die Influencer die Möglichkeit des anrech-

nen der entstandenen Gewerbesteuerlast, pauschalisiert auf die tarifliche 

Einkommensteuer gemäß §32a EStG. An das Heranziehen der Steuerermä-

ßigung gemäß §35 Abs. 1 S.1 Nr. 1 EStG knüpfen sich drei zu beachtende 

Faktoren. Aus dem Gesetzestext lässt sich entnehmen, dass prinzipiell eine 

Anrechenbarkeit um das Vierfache des laut §14 GewStG festgesetzten Ge-

werbesteuermessbetrages möglich ist.98 

Gemäß §35 Abs. 1 S. 1 Nr.2 EStG ergibt sich ein Höchstbetrag. Dies hat zur 

Folge, dass eine komplette Anrechnung nur dann möglich ist, wenn dieser 

Höchstbetrag nicht überschritten wird. Auch die Hebesätze der Gemeinden 

sind für die Steuerermäßigung ausschlagegebend. Liegt der Hebesatz einer 

Gemeinde unter 400 Prozent, beschränkt sich die Anrechnung auf die konk-

ret gezahlte Gewerbesteuer. Daraus resultiert, dass ein Influencer, in dessen 

Gemeinde ein Hebesatz unter 400 Prozent gilt, die eigens gezahlte Gewer-

besteuer vollends auf die tarifliche Einkommensteuer anrechnen lassen 

kann. Ein Hebesatz von 400 Prozent lässt sich somit als kritische Grenze 

sehen. Lebt ein Influencer in einer Gemeinde, in welcher der Hebesatz über 

400 Prozent beträgt, kommt es zu einem Anrechnungsüberhang. Dement-

                                            
96 Vgl. Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im 
Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (771). 
 
97 Vgl. Cordes in Wachter (Hrsg.), Praxis des Handels- und Gesellschaftsrechts, 2021, § 23 
Rn. 288. 
 
98Vgl. Rohrlack in Brandis/Heuermann (Hrsg.), 158. EL August 2021, EStG § 35. 
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sprechend ist eine vollständige Entlastung nicht mehr gewährleistet und im 

Vergleich zu freiberuflichen Tätigkeiten entsteht ein Einkommensnachteil.99 

5.3.3 Kammerzugehörigkeit und Beitragspflicht 

Eine weitere mögliche Rechtsfolge für Influencer mit Bezug zur Gewerbe-

steuer ist die IHK Mitgliedschaft. Grundlage hierfür bildet §2 Abs. 1 IHKG. 

Daraus lässt sich ableiten, dass Influencer anhand Ihrer Tätigkeit die Mög-

lichkeit haben, eine solche Mitgliedschaft zu begründen. Eine geltende Ver-

anlagung zur Gewerbesteuer sowie dem Innehaben einer Betriebsstätte im 

zuständigen Kammerbezirk bilden die Voraussetzungen. Die Veranlagung 

zur Gewerbesteuer wird in diesem Fall auf das objektive Bestehen der Ge-

werbesteuerpflicht bezogen. Eine faktische Zahlung der Gewerbesteuer ist 

somit nicht der ausschlaggebende Punkt. Das objektive Bestehen der Ge-

werbesteuer hat dementsprechend die tragende Rolle.100 

Die Entscheidung hinsichtlich des Vorliegens der sachlichen und subjektiven 

Steuerpflicht obliegt gemäß § 184 Abs. 1 S. 2 AO in der Regel dem Finanz-

amt. Die Information darüber beinhaltet der Steuermessbescheid.101 

Dieser Gewerbesteuermessbescheid hat somit für §2 Abs. 1 IHKG die direk-

te Wirkung des Tatbestandes.102 

Beläuft sich der Gewerbeertrag durch Regelung über die Freibeträge nach 

§11 Abs. 1 S. 3 GewStG auf null, wird durch das zuständige Finanzamt ein 

Freistellungsbescheid erlassen. Dieser Freistellungsbescheid ist von der di-

rekten Tatbestandswirkung hinsichtlich §2 Abs. 1 IHKG ausgenommen. Die 

Begründung des IHK liegt darin, dass sobald Einkünfte nach §15 EStG ent-

                                            
99 Vgl. Siegel/Siegel, Steuertipps für YouTuber, Blogger und Influencer, 2020,26. 
 
100 Vgl. Günther in Landmann/Rohmer, GewO, Stand Sept. 2020, IHKG § 2 Rn. 46 f. zitiert 
bei: Vgl. Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im 
Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (772). 
 
101 Vgl. Kunz in Gosch/Hoyer, AO/FGO, Stand Nov. 2016, AO § 184 Rn. 4 ff. zitiert bei: 
Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im Fokus der 
Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (772). 
 
102 Vgl. BVerwG v. 11.7.2011 – 8 C 23/10, BFH/NV 2011, 2223, BeckRS 2011, 53134. 
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stehen, ebenso eine sachliche Gewerbesteuerpflicht i.S.d §2 Abs. 1 GewStG 

vorliegt.103 

Erzielt ein Influencer demnach gewerbliche Einkünfte, ohne die Pflicht zur 

Zahlung einer Gewerbesteuer zu haben, ist trotzdem vom Bestehen eines 

Verhältnisses zur IHK und der damit verbundenen Mitgliedschaft auszuge-

hen. Diese Mitgliedschaft geht mit der Abhängigkeit hinsichtlich Beitragszah-

lungen und Kammerzugehörigkeit einher. Für den Influencer resultieren hie-

raus möglicherweise weitere Rechtsfolgen und Zahlungsverpflichtungen. Aus 

§3 IHKG lässt sich entnehmen, dass die IHK in der Lage sein kann, Grund-

beiträge, Umlagen und Sonderbeiträge zu erheben. Der Grundbeitrag und 

die Umlagen betreffen hierbei die Influencer. Die Kalkulation des Grundbei-

trages unterliegt keinen Regelungen. Die IHK kann diesen Beitrag entspre-

chend des §3 Abs. 3 S.2 H. 1 IHKG sowohl progressiv als auch einheitlich 

festsetzen. Kommen außerdem Umlagen hinzu, gilt gemäß §3 Abs. 3 S. 6 

Alt. 1 IHKG für diese der Gewerbeertrag als Bemessungsgrundlage. In Aus-

nahmefällen ohne Gewerbeertrag darf gemäß § 3 Abs. 3 S. 6 Alt. 2 IHKG auf 

den Gewinn aus Gewerbebetrieb zurückgegriffen werden. Für beide Varian-

ten gibt es eine Regelung hinsichtlich eines Freibetrages. Dieser Freibetrag 

kürzt die Bemessungsgrundlage gemäß §3 Abs. 3 S. 7 IHKG um 15.340 Eu-

ro. Eine weitere Erleichterung in Form einer Beitragsbefreiung kann für In-

fluencer von Bedeutung sein. Der §3 Abs. 3 S. 3 IHKG regelt die universelle 

Beitragsbefreiung. Den Anspruch auf diese Befreiung hat derjenige, der we-

niger als 5.200 Euro einkommensteuerrechtlichen Gewinn aus Gewerbebe-

trieb erzielt und keine Eintragung im Handelsregister besteht.104 

Für Influencer, welche nicht allein mit ihren Social-Media-Tätigkeiten Ein-

nahmen erzielen, ergibt sich die Möglichkeit der Anmeldung eines Kleinge-

werbes. Kleinstgewerbetreibende sind nicht verpflichtet, eine Eintragung im 

Handelsregister vorzunehmen, womit bereits ein Merkmal für die Beitragsbe-

                                            
103 Vgl. Günther in Landmann/Rohmer, GewO, Stand Sept. 2020, IHKG § 2 Rn. 61. zitiert 
bei: Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im Fokus 
der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (772). 
 
104 Vgl. Günther in Landmann/Rohmer, GewO, Stand Sept. 2020, IHKG § 3 Rn. 145 ff. zitiert 
bei: Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im Fokus 
der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (772). 
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freiung erfüllt wird. Mit dem Nachweis über erzielte Gewinne unter der 5.200 

Euro Schwelle sind beide notwendigen Kriterien erfüllt und der Influencer 

muss keinen Beitrag zahlen. Den Anspruch auf Beitragsbefreiung können 

deutlich bekanntere und erfolgreiche Influencer in den meisten Fällen nicht 

stellen, da diese die Kriterien hinsichtlich der Einnahmen und des angemel-

deten Gewerbes nicht mehr erfüllen.105 

Entsprechend §3 Abs. 3 S. 4 IHKG besteht ebenfalls ein Grund zu Beitrags-

befreiung im Zusammenhang mit einer Existenzgründung. Von besonderer 

Beachtung sind dabei die letzten fünf Jahre vor Aufnahme der Tätigkeit als 

Influencer. Wenn in diesem Zeitraum keinerlei weiterer Gewinneinkünfte zu 

verzeichnen waren, besteht in den ersten zwei Jahren eine Befreiung von 

allen Beiträgen. Für weitere zwei Jahre ergibt sich die Befreiung möglicher 

Umlagen. Gänzlich ohne Bedingung ist dieser Tatbestand nicht, denn die in 

den genannten Zeiträumen erzielten Gewinne aus dem Gewerbebetrieb dür-

fen die Schwelle von 25.000 Euro nicht übersteigen.106 

Für Influencer kann die Gewerbesteuer unter Umständen von hoher Bedeu-

tung und gleichzeitig eine Belastung sein. Um eine Zuordnung möglichst kor-

rekt vornehmen zu können, müssen die Tätigkeiten klar bestimmbar sein.  

6 Die Umsatzsteuer  

6.1 Definition, Grundlagen und Merkmale 

Die Umsatzsteuer ist häufig auch unter der Bezeichnung Mehrwertsteuer 

bekannt. Neben der Einkommensteuer gilt die Umsatzsteuer als eine der be-

deutendsten Einnahmequellen für Bund und Länder. Während es sich bei der 

Gewerbesteuer um eine sogenannte Gemeinde- oder Objektsteuer handelt, 

stellt die Umsatzsteuer eine Gemeinschaftssteuer nach Artikel 106 GG dar. 

Die Weitergabe der Umsatzsteuer erfolgt durch die Unternehmen an die 

                                            
105 Vgl. Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im 
Fokus der Finanzverwaltung, DStR 2021,765 ( 772). 
 
106 Vgl. Günther in Landmann/Rohmer, GewO, Stand Sept. 2020, IHKG § 3 Rn. 205. zitiert 
bei: Schmidt/Kollmann/Karl, Rasanter Aufstieg der Influencer – Neue Berufsgruppe im Fokus 
der Finanzverwaltung, DStR 2021, 765 (772). 
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Konsumenten. Dementsprechend wird der private Konsum besteuert, wäh-

rend die technische Abwicklung und Erhebung über die Unternehmen erfolgt. 

Um diese Unternehmen nicht durch die Umsatzsteuer zu belasten, besteht 

die rechtliche Befähigung in Form des Vorsteuerabzuges gemäß §15 UStG. 

Die wesentlichen Bestandteile der Umsatzsteuer sind somit die private Kon-

sumbesteuerung, Erhebung der Steuer bei den Unternehmern und die Trä-

gerschaft der Umsatzsteuer seitens privater Endverbraucher.107 

Um Umsatzsteuerpflichtig in Erscheinung zu treten bedarf es der Unterneh-

mereigenschaft. Gemäß §2 Abs. 1 UStG gilt als Unternehmer, wer beruflich 

oder gewerblich sowie selbständig und nachhaltig tätig ist. Der Begriff nach-

haltig ist hier mit einer routinemäßigen bzw. regelmäßigen Ausübung der Tä-

tigkeit gleichzusetzen. Die Begriffe von gewerblichen oder beruflichen Tätig-

keiten bezogen auf das UStG erweitern sich gegenüber dem Begriff Gewer-

bebetrieb laut EStG.108 

Der Beweggrund hinsichtlich Ausübung der gewerblichen oder beruflichen 

Tätigkeit ist dabei unbedeutend. Einzige Ausnahmen sind die Beweggründe 

für Einnahmeerzielung und Entgelterzielung.109 

Gemäß §2 Abs. 1 UStG wird eine Einnahmeerzielungsabsicht vorausgesetzt. 

Aus dieser Einnahmeerzielung ergibt sich in Folge einer entgeltbasierende 

Tätigkeit und gilt somit auch als regelmäßig. Das Bilden von Einnahmen 

muss nicht den Hauptgrund der konstanten Tätigkeit aufzeigen. Entgegen 

dem Ertragssteuerrecht bedarf es seitens des Steuerpflichtigen nicht einer 

Gewinnerzielungsabsicht. 110 

Zusätzlich zur Unternehmereigenschaft bedingt der Ausweis der Umsatz 

steuer die Erfüllung der Voraussetzungen aus dem §1 Abs. 1 Nr. 1 UStG. 

Dementsprechend bedingt es einen steuerbaren Leistungsaustausch. Es 

                                            
107 Vgl. Kraft/Kraft, Grundlagen der Unternehmensbesteuerung,  315 
 
108 Vgl. Abschn. 2.3 Abs. 1 S. 1 UStAE. zitiert bei Brunckhorst/Sterzinger: Umsatzsteuerliche 
Beurteilung von Bloggern, YouTubern und Podcastern, DStR 2018, 1743 (1743). 
 
109Vgl. BFH v. 4.6.1987 – V R 9/79, BStBl. II 1987, 653, NJW 1988, 935. 
 
110 Vgl. Abschn. 2.3 Abs. 8 S. 4 UStAE. zitiert bei: Brunckhorst/Sterzinger: Umsatzsteuerli-
che Beurteilung von Bloggern, YouTubern und Podcastern, DStR 2018, 1743(1743). 
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wird ein Leistender und ein Leistungsbezieher benötigt, ebenso dass eine 

Leistung einer Gegenleistung unterliegt. Es entsteht ein direkter Bezug zwi-

schen Leistung und Gegenleistung. Daraus resultiert gemäß §10 UStG die 

Bemessungsgrundlage, aus der sich entnehmen lässt, dass diese dem so-

genannten Entgelt gleichzusetzen ist.111 

Um eine deutlich zuordenbare steuerbare Leistung handelt es sich, sobald 

zwischen Leistenden und dem Empfänger oder Nutzer der Leistung ein 

Rechtsverhältnis in Form eines Vertrages entsteht. Ein solcher Vertrag bildet 

den Bereich für den wechselseitigen Austausch der Leistungen.112 

Den entscheidenden Besteuerungsgegenstand für die Umsatzsteuer erge-

ben somit Umsätze der jeweilig ausgeführten Leistung. Diese Leistung wird 

daran bemessen, wie diese ausgeführt wird. Meint also, ob Lieferung oder 

sonstige Leistung der Sache der Ausführung entsprechen, weiterhin die Be-

teiligung von Leistenden sowie dem Empfänger der Leistung und schluss-

endlich durch das Empfangen einer Zahlung für erbrachte Leistungen.113 

Im §12 UStG sind die geltenden Steuersätze normiert, der Regelsteuersatz 

beträgt 19 Prozent und der ermäßigte 7 Prozent.114 

6.2 Rechtsfolgen und Pflichten für Influencer 

6.2.1 Umsatzsteuererklärung und Umsatzvorsteueranmeldung 

Für Umsätze gemäß §1 UStG muss laut §18 Abs. 3 UStG eine jährliche Um-

satzsteuererklärung abgegeben werden. Zusätzlich ist nach §18 UStG eine 

regelmäßige Umsatzsteuervoranmeldung notwendig, insofern die Steuer im 

vergangenen Kalenderjahr 1.000 Euro überschritt. Diese Regelung trifft nach 

§18 Abs. 2 S. 3 UStG zu. Ein Neuunternehmer ist gemäß §18 Abs. 2 S. 4 

UStG unbeachtet dem Vorjahr und etwaigen Umsatzsteuerzahlungen ver-

                                            
111 Vgl. BFH v. 20.8.2009 – V R 32/08, BStBl. II 2008, 88, DStRE 2009, 1319; Abschn. 1.1 
Abs. 1 S. 1UStAE. zitiert bei: Brunckhorst/Sterzinger: Umsatzsteuerliche Beurteilung von 
Bloggern, YouTubern und Podcastern, DStR 2018, 1743 (1743). 
 
112 Vgl. BFH v. 16.1.2014 – V R 22/13, BFH/NV 2014, 736. zitiert bei: Brunck-
horst/Sterzinger: Umsatzsteuerliche Beurteilung von Bloggern, YouTubern und Podcastern, 
DStR 2018, 1743 (1744). 
113 Vgl. BFH v. 29.9.2000 – V B 16/00, BFH/NV 2001, 351, BeckRS 2000, 25005248. 
 
114 Vgl. Kraft/Kraft, Grundlagen der Unternehmensbesteuerung,  321. 
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pflichtet, für das aktuelle und darauffolgende Kalenderjahr eine monatliche 

Umsatzsteuervoranmeldung vorzunehmen.115 

Für eine ordnungsgemäße Nachweisbarkeit und Zuordnung besteht die 

Pflicht der Angabe der Steuernummer oder der Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer auf den Rechnungen der Unternehmen. Diese Steu-

ernummer wird vom Finanzamt im Zuge der Anmeldung der Tätigkeiten von 

den Unternehmen vergeben. Hierbei wird auch die Frage geklärt, ob eine 

Umsatzsteuer Identifikationsnummer benötigt wird. Vergeben wird diese 

durch das Bundeszentralamt für Steuern und wird benötigt, sobald Geschäfte 

außerhalb Deutschlands abgewickelt werden.116 

Ausnahme für die Umsatzsteuererhebung bildet die Kleinunternehmerreg-

lung. Da die Verpflichtung hinsichtlich einer Erhebung der Umsatzsteuer in 

Abhängigkeit zu den Umsätzen steht, besteht eine Möglichkeit zur Befreiung 

für Kleinunternehmer. Betrachtet werden dafür das aktuelle und das voraus-

gegangene Kalenderjahr. Die jeweiligen Umsatzschwellen zuzüglich der Um-

satzsteuer betragen für das aktuelle Jahr 50.000 Euro und für das vergange-

ne Jahr 22.000 Euro (ab dem Jahr 2020). Bei Zutreffen dieser Regelung wird 

auf die Umsätze entsprechend §1 Abs. Nr. 1 UStG keine Umsatzsteuer er-

hoben. Für Neuunternehmer und Neugründungen von Unternehmen bezieht 

sich die Regelung auf die Berechnung der mutmaßlichen Gewinne des aktu-

ellen Kalenderjahres. Folglich kommt lediglich die Umsatzschwelle von 

22.000 Euro in Betracht.117 

Ein wesentlicher positiver Aspekt dieser Kleinunternehmerregelung vor allem 

zu Beginn der Unternehmertätigkeit ist, dass das Ausmaß an Bürokratie ein-

gedämmt und überschaubarer wird. Die Verpflichtung bezogen auf die Abga-

be einer Umsatzsteuervoranmeldung entfällt bei Zutreffen der Regelung. 

                                            
115 Vgl. Abschn. 18.7  Abs. 1  UStAE. zitiert bei: Brunckhorst/Sterzinger: Umsatzsteuerliche 
Beurteilung von Bloggern, YouTubern und Podcastern, DStR 2018, 1743 (1744). 
 
116 Vgl. Deutsche Industrie und Handelskammer München, IHK Ratgeber Umsatzsteuer er-
hältlich im Internet unter: https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-
Steuern/Steuerrecht/Umsatzsteuer/, (besucht am  11. Oktober  2021). 
 
117 Vgl. Abschn. 19.1  Abs. 4 S. 2  UStAE. zitiert bei Brunckhorst/Sterzinger: Umsatzsteuerli-
che Beurteilung von Bloggern, YouTubern und Podcastern, DStR 2018, 1743 (1744). 
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Wichtig zu beachten ist allerdings, dass dennoch die Pflicht zur Abgabe einer 

Umsatzsteuererklärung bestehen bleibt.118 

Für Influencer, welche durch ihre ausgeübten Tätigkeiten die Umsatzsteuer 

ausweisen und berücksichtigen müssen, kann so eine deutliche Entlastung 

geschaffen werden.  

Als negative Folge, aus Sicht des Steuerpflichtigen der Kleinunternehmerre-

gelung, kann der Verzicht auf den Vorsteuerabzug angesehen werden. Plant 

ein Unternehmer, besonders bei einer Neugründung, höhere Investitionen, 

hat dieser die Möglichkeit auf die Besteuerung als Kleinunternehmer zu ver-

zichten. Eine Geltendmachung erfolgt im Laufe des Kalenderjahres. Dies 

kann ebenfalls rückwirkend erfolgen, jedoch nur mit einer Erklärung zum Be-

ginn des Kalenderjahres. Hierfür wird gegenüber dem betreffenden Finanz-

amt formlos bezüglich der Umsatzsteuer optiert. Entsprechend §19 Abs. 2 S. 

2 UStG ergibt sich für den Unternehmer daraus eine fünfjährige Bindung die-

ser Option zur Regelbesteuerung.119 

6.2.2 Leistungsverkehr innerhalb Europäischer Union 

Influencer und deren Bereitstellung von Dienstleistungen findet sehr häufig in 

Zusammenarbeit mit Firmen statt, welche einen Sitz außerhalb Deutschlands 

innehaben. Hat ein Kooperationspartner seinen Firmensitz nicht in Deutsch-

land, jedoch in einem anderen EU-Staat, darf von dem Influencer keine Um-

satzsteuer ausgewiesen werden. Stellt der Influencer eine Rechnung an den 

Auftraggeber, beispielsweise mit Firmensitz in Frankreich, wird keine Um-

satzsteuer ausgewiesen. Der Auftraggeber muss sich in diesem Fall eigen-

ständig um die Abführung der Umsatzsteuer bemühen. Die Pflicht in diesen 

Fällen besteht für Influencer darin, eine zusammenfassende Meldung abzu-

geben, wofür die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer benötigt wird. Auf-

grund vieler unterschiedlicher Betrachtungsweisen und Fälle ist es hierfür 

                                            
118 Vgl. BFH v. 24.7.2013 – XI R 14/11, BStBl. II 2014, 210, DStR 2013, 2622 Rn. 34. 
 
119 Vgl. Abschn. 19.2  Abs. 1 S. 4  UStAE. zitiert bei Brunckhorst/Sterzinger: Umsatzsteuerli-
che Beurteilung von Bloggern, YouTubern und Podcastern, DStR 2018, 1743 (1744). 
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ratsam, professionelle Unterstützung in Form von Steuerberatern zur Hilfe zu 

nehmen.120 

6.2.3 Leistungsverkehr Drittländer 

Prinzipiell gilt bei dem Export von Waren aus Deutschland für die inländi-

schen Lieferanten eine Befreiung für die Abführung der Umsatzsteuer. Be-

trachtet man die Regelungen hinsichtlich der Umsatzsteuer von Drittländern, 

lassen sich deutliche Unterschiede gegenüber denen in Deutschland erken-

nen. Dies bedeutet für deutsche Influencer, dass gegebenenfalls ein Ausweis 

der Umsatzsteuer auf einer Rechnung für das Drittland notwendig ist. Auch 

hier wird aufgrund des Aufwandes und der großen Unterschiede die Zuhilfe-

nahme einer professionellen Unterstützung für die korrekte Besteuerung 

empfohlen.121 

6.2.4 Influencer-Tätigkeiten und die Umsatzsteuer 

Für Influencer, welche umsatzsteuerpflichtig sind, besteht somit die Pflicht 

zum Einbehalten der Umsatzsteuer. Dies gilt für alle Einnahmen und der da-

raus entstehenden Umsätze, folglich also auch für Produkte oder Dienstleis-

tungen. In der Umsatzsteuererklärung muss dementsprechend der Marktwert 

des Produktes und die aus diesem resultierende Umsatzsteuer angegeben 

und gezahlt werden. Erhält ein Influencer zum Beispiel eine Handtasche für 

ein Werbevideo auf seinem Profil und darf diese als Entlohnung behalten, 

muss er die für diese Handtasche laut Ladenpreis anfallende Umsatzsteuer 

angeben.122 

Die Umsatzsteuer und deren Wichtigkeit spiegeln sich in ihrer Komplexität 

wider. Durch eine korrekte Abrechnung und Belegung lassen sich Sanktio-

nen, Nachzahlungen oder Strafen vermeiden. 

                                            
120 Vgl. Siegel/Siegel, Steuertipps für YouTuber, Blogger und Influencer, 32 . 
 
121 Vgl. Ebenda, 33 . 
 
122 Vgl. Ebenda, 38 . 
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7 Ausblick 

Influencer und deren Tätigkeiten zeigen eine große Vielfalt bezüglich der Er-

zielung von Einnahmen. Das immer größere Interesse von Unternehmen an 

Kooperationen mit Influencern macht deutlich, dass diese fester Bestandteil 

im Werbebudget sind. Das erzielen von Einkünften durch Social-Media stellt 

keine unbedeutende Rolle hinsichtlich des daraus entstehenden Steuerauf-

kommens dar. Der BMF hat bereits einen ersten FAQ Leitfaden für Influencer 

veröffentlicht. Gleichermaßen dient er als erste Hilfestellung für Influencer, 

zeigt aber auch, dass der Fokus auf die steuerliche Betrachtung eben dieser 

gerichtet ist. Die Bundesregierung stellt einen weiteren ausführlicheren Leit-

faden durch den BMF in Aussicht.123 

8 Fazit 

Der Beruf Influencer entwickelt sich immer weiter und ist zu einem festen 

Bestandteil in der Berufswelt geworden. Das dadurch mögliche Steuervolu-

men ist nicht unerheblich wodurch das Interesse der Finanzverwaltungen 

deutlich gewachsen ist. Die steuerrechtliche Komponente besonders für 

hauptberufliche Influencer ist dementsprechend nicht zu vernachlässigen. 

Die Einordnung der Tätigkeiten kann überwiegend den gewerblichen Ein-

künften zugeordnet werden. Eine klare Abgrenzung ist dennoch schwierig 

und führt so zu Unsicherheiten und Problemen. Aktuell ist es notwendig, die 

jeweiligen Tätigkeiten von Influencern intensiv zu beurteilen, um eine korrek-

te Besteuerung vorzunehmen. Besonders für die Betrachtung als Freiberufler 

wäre eine Überarbeitung der Katalogberufe notwendig. Durch eine Reformie-

rung dieses Kataloges könnte eine Abgrenzung der Tätigkeiten zielgerichtet 

erfolgen. Desweiteren würde sich so eine deutlich besser getrennte Behand-

lung bei einer Mischtätigkeit ergeben. Unter den derzeitigen Gesichtspunkten 

zeichnet sich die Tendenz ab, dass die steuerliche Behandlung von In-

fluencern ein hohes Streitpotenzial birgt und im Zweifel Gutachter und Fi-

nanzgerichte zu Rate gezogen werden müssen. 

 

                                            
123 Vgl. BT-Drs. 19/21307. zitiert bei: Biehl/Kloster, LSW 2021, 373 (374). 
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